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1	 Anwendungsbereich
(1)	 Diese TRGS gilt für Tätigkeiten mit 

Hautkontakt gegenüber Stoffen, Gemi-
schen oder Erzeugnissen.

(2)	 Eine Gefährdung durch Hautkontakt 
liegt vor:

1.	 bei Feuchtarbeit oder

2.	 bei Tätigkeiten mit hautgefährden-
den oder hautresorptiven Gefahr-
stoffen.

	 Eine Gefährdung durch Hautkontakt 
kann auch vorliegen, wenn Stoffe oder 
Gemische nicht als Gefahrstoffe ge-
kennzeichnet sind, z. B. Arzneimittel, 
unvollständig untersuchte Forschungs- 
und Entwicklungssubstanzen, Gemi-
sche mit gefährlichen Inhaltsstoffen 
unterhalb der Konzentrationsgrenze für 
die Einstufung und Gefahrstoffe, die 
erst bei der Tätigkeit entstehen (siehe 
Abschnitt 3.2.4).

(3)	 Diese TRGS ist zusätzlich zur TRGS 
400 „Gefährdungsbeurteilung für Tä-
tigkeiten mit Gefahrstoffen“ im Hinblick 
auf die dermale Gefährdung anzuwen-
den.

(4)	 Für Stoffe und Gemische, die außer-
dem sensibilisierend für die Atemwege 

sind, gilt zusätzlich die TRBA/TRGS 
406 „Sensibilisierende Stoffe für die 
Atemwege“.

2	 Begriffsbestimmungen
(1)	 In dieser TRGS sind die Begriffe so ver-

wendet, wie sie im „Begriffsglossar zu 
den Regelwerken der Betriebssicher-
heitsverordnung (BetrSichV), Biostoff-
verordnung (BioStoffV) und der Gefahr-
stoffverordnung (GefStoffV)“ bestimmt 
sind. Im Übrigen gelten die folgenden 
Begriffsbestimmungen.

(2)	 Hautkontakt ist der direkte Kontakt der 
Haut mit Flüssigkeiten, Pasten, Fest-
stoffen, einschließlich der Benetzung 
der Haut mit Spritzern oder der Kon-
takt mit kontaminierter Arbeitskleidung 
einschließlich persönlicher Schutzaus-
rüstung oder kontaminierten Arbeits-
flächen bzw. Arbeitsmitteln. Zum Haut-
kontakt zählt auch der Kontakt von 
Aerosolen, Gasen und Dämpfen mit der 
Haut.

(3)	 Hautgefährdend sind Stoffe und Ge-
mische, die nach Hautkontakt haut-
schädigende Wirkungen (z. B. durch 
hautätzende, hautreizende oder haut-
sensibilisierende Eigenschaften) haben 
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können. Hierzu gehören auch Stoffe 
und Gemische, die nicht als hautge-
fährdend eingestuft sind, jedoch auf-
grund einer längeren oder wiederholten 
Einwirkung die Haut schädigen können. 
Feuchtarbeit im Sinne dieser TRGS ist 
ebenfalls hautgefährdend.

(4)	 Hautresorptiv sind Stoffe, die aufgrund 
ihrer physikalisch-chemischen Eigen-
schaften über die Haut aufgenommen 
werden und zu gesundheitlichen Schä-
den führen können. Hautresorptive 
Stoffe können sowohl über eine vor-
geschädigte als auch die intakte Haut 
aufgenommen werden.

(5)	 Persönliche Schutzmaßnahmen um-
fassen in dieser TRGS persönliche 
Schutzausrüstungen (z. B. Schutzhand-
schuhe) und Hautmittel.

(6)	 Unter dem Begriff „Hautmittel“ werden 
Hautschutz-, Hautreinigungs- und Haut-
pflegemittel für den beruflichen Einsatz 
zusammengefasst:

1.	 Hautschutzmittel sind äußerlich 
anzuwendende Produkte, die vor 
Hautreizung schützen können. Sie 
sind vor einer hautbelastenden Tä-
tigkeit auf die Haut aufzutragen.

2.	 Hautreinigungsmittel sind äußer-
lich anzuwendende Produkte, die 
zur Entfernung unerwünschter 
Stoffe auf der Haut angewandt wer-
den.

3.	 Hautpflegemittel sind äußerlich 
anzuwendende Produkte, die nach 
einer hautbelastenden Tätigkeit 
auf die saubere Haut aufgetragen 
werden.

(7)	 Schutzhandschuhe können flüssig-
keitsdichte oder nicht flüssigkeitsdich-

te Handschuhe sein. Flüssigkeitsdichte 
Schutzhandschuhe im Sinne der TRGS 
401 sind Chemikalienschutzhandschu-
he nach DIN EN ISO 374-1:2018-10 
und medizinische Handschuhe nach 
DIN EN 455-1:2022-04. Flüssigkeits-
dichte Schutzhandschuhe können auch 
Gewebehandschuhe mit Vollbeschich-
tung z. B. aus Nitrilkautschuk sein. 
Lederhandschuhe sowie Gewebehand-
schuhe ohne bzw. mit Teilbeschichtung 
zählen nicht zu den flüssigkeitsdichten 
Schutzhandschuhen.

(8)	 Feuchtarbeit sind Tätigkeiten, bei de-
nen Beschäftigte einen erheblichen Teil 
ihrer Arbeitszeit Hautkontakt mit Was-
ser oder wässrigen Flüssigkeiten haben 
oder häufig die Hände waschen oder 
diese Tätigkeiten im Wechsel mit dem 
Tragen flüssigkeitsdichter Schutzhand-
schuhe erfolgen. Das ausschließliche 
Tragen von flüssigkeitsdichten Schutz-
handschuhen ist keine Feuchtarbeit.

(9)	 Wässrige Flüssigkeiten im Sinne dieser 
TRGS sind z. B. wassergemischte Kühl-
schmierstoffe, wässrige Desinfektions-
mittel oder wässrige Reinigungsmittel. 
Zu den wässrigen Desinfektionsmitteln 
gehören auch alkoholische Händedes-
infektionsmittel, auch als Gel.

(10)	Die Durchbruchszeit, die im Sicher-
heitsdatenblatt und den Herstellerin-
formationen genannt wird, ist die Zeit, 
nach der 1 Mikrogramm der Chemika-
lie pro Quadratzentimeter und Minute 
an der Innenseite des Handschuhmate-
rials ankommt. Die Prüfung gemäß DIN 
EN 16523-1:2018-12 erfolgt standard-
mäßig bei 23° C.

(11)	Die maximale Tragedauer ist die Zeit, 
nach der die Chemikalie (1 Mikro-
gramm pro Quadratzentimeter und 
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Minute) unter Praxisbedingungen (z. B. 
bei der Temperatur der Haut) tatsäch-
lich das Handschuhmaterial durch-
dringt. Sie ist gegebenenfalls beim 
Handschuhhersteller zu erfragen.

3	 Informationsermittlung
3.1	 Allgemeines zur Informationser-

mittlung

(1)	 Gemäß der Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV) hat der Arbeitgeber im Rah-
men seiner Gefährdungsbeurteilung 
die Pflicht, Art, Ausmaß und Dauer der 
dermalen Gefährdung zu ermitteln und 
zu beurteilen sowie die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen zur Verhinderung 
oder Minimierung der Gefährdung 
durch Hautkontakt festzulegen.

(2)	 Der Arbeitgeber hat die für die Beur-
teilung der Gefährdung und die Fest-
legung der Maßnahmen erforderlichen 
Informationen für alle Tätigkeiten, Ar-
beitsverfahren und Arbeitsbedingun-
gen im Hinblick auf den Hautkontakt 
gegenüber Stoffen, Gemischen und 
Erzeugnissen zu ermitteln.

(3)	 Ermittelt werden müssen:

1.	 Eigenschaften der Arbeitsstoffe 
wie:

a) 	 hautgefährdende Eigenschaf-
ten (siehe Abschnitt 3.2.2),

b)	 hautresorptive Eigenschaften 
(siehe Abschnitt 3.2.3) und

c)	 sonstige Eigenschaften, die zu 
einer Gefährdung der Haut füh-
ren können (z. B. entfettend, 
siehe Abschnitt 3.2.4),

2.	 Tätigkeiten und Arbeitsverfahren, 
um Art, Ausmaß und Dauer eines 
möglichen Hautkontaktes abschät-
zen zu können,

3.	 Arbeitsbedingungen, die zu einer 
Gefährdung durch Feuchtarbeit 
führen können, sowie

4.	 Arbeitsbedingungen, die die Ge-
fährdung der Beschäftigten erhö-
hen können z. B. physikalische 
Bedingungen (siehe Abschnitt 4.1 
Absatz 4), Tätigkeiten mit sichtba-
rer Verschmutzung der Haut.

(4)	 Relevante Informationsquellen zur In-
formationsermittlung stellen branchen- 
oder tätigkeitsspezifische Handlungs-
empfehlungen, Hilfestellungen sowie 
Portale und Datenbanken nach Anhang 
2 dar.

3.2	 Ermittlung stoffbezogener Informa-
tionen

3.2.1	 Informationsquellen

(1)	 Für die Ermittlung stoffbezogener Infor-
mationen hat der Arbeitgeber Informa-
tionen insbesondere aus den folgenden 
Quellen heranzuziehen:

1.	 Sicherheitsdatenblatt (insbesonde-
re Abschnitte 2, 8 und 11),

2.	 Kennzeichnungsetikett.

(2)	 Weitere Informationen findet der Ar-
beitgeber unter anderem in folgenden 
Quellen:

1.	 Technisches Merkblatt,

2.	 Technische Regeln für Gefahrstof-
fe: TRGS 900 „Arbeitsplatzgren-
zwerte“, TRGS 903 „Biologische 
Grenzwerte (BGW)“, TRGS 905 
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„Verzeichnis krebserzeugender, 
keimzellmutagener oder reproduk-
tionstoxischer Stoffe“, TRGS 906 
„Verzeichnis krebserzeugender 
Tätigkeiten oder Verfahren nach 
§ 3 Abs. 2 Nr. 3 GefStoffV“, TRGS 
907 „Verzeichnis sensibilisierender 
Stoffe und von Tätigkeiten mit sen-
sibilisierenden Stoffen“, TRGS 910 
„Risikobezogenes Maßnahmen-
konzept für Tätigkeiten mit krebs-	
erzeugenden Gefahrstoffen“,

3.	 MAK- und BAT-Werte-Liste der 
Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG).

(3)	 Liegen keine aussagekräftigen Infor-
mationen (Hinweise zur Ermittlung 
siehe auch TRGS 400 Abschnitt 5.2) 
zu akut toxischen Wirkungen über die 
Haut, hautreizenden oder hautsensi-
bilisierenden Wirkungen vor, sind die 
Stoffe und Gemische bei der Gefähr-
dungsbeurteilung wie Stoffe der Gefah-
renklassen Akute Toxizität (dermal) Ka-
tegorie 3, Hautreizung Kategorie 2 oder 
Sensibilisierung der Haut Kategorie 1 
zu behandeln.

3.2.2	 Hautgefährdende Gefahrstoffe

(1)	 Gefahrstoffe sind hautgefährdend, 
wenn sie eingestuft sind bezüglich:

1.	 Ätzwirkung auf die Haut Kategorie 
1, 1A, 1B oder 1C (Skin Corr. 1 [A, 
B, C]; H314), H314: Verursacht 
schwere Verätzungen der Haut und 
schwere Augenschäden,

2.	 Hautreizung Kategorie 2 (Skin Irrit. 
2; H315), H315: Verursacht Haut-	
reizungen, oder

3.	 Sensibilisierung der Haut Katego-
rie 1, 1A oder 1B (Skin Sens. 1 [A, 
B]; H317), H317: Kann allergische 
Hautreaktionen verursachen.

(2)	 Gefahrstoffe sind auch hautgefähr-
dend, wenn sie mit dem folgenden EUH-
Satz gekennzeichnet sind: EUH066: 
Wiederholter Kontakt kann zu spröder 
oder rissiger Haut führen.

(3)	 Zudem können Gefahrstoffe, die mit 
einem der folgenden EUH-Sätze ge-
kennzeichnet sind, für Beschäftigte, 
die bereits gegenüber den im EUH-Satz 
genannten Stoffen sensibilisiert sind, 
hautgefährdend sein:

1.	 EUH204: Enthält Isocyanate. Kann 
allergische Reaktionen hervorru-
fen,

2.	 EUH205: Enthält epoxidhaltige Ver-
bindungen. Kann allergische Reak-
tionen hervorrufen, oder

3.	 EUH208: Enthält <Name des sensi-
bilisierenden Stoffes>. Kann aller-	
gische Reaktionen hervorrufen.

(4)	 Gefahrstoffe sind auch hautgefähr-
dend, wenn sie in der TRGS 900 oder 
TRGS 907 mit „Sh“ (sensibilisierend 
auf die Haut) oder „Sah“ (sensibilisie-
rend auf die Atemwege und die Haut) 
gekennzeichnet sind. Wenn der Gefahr-
stoff nicht in diesen TRGS aufgeführt 
ist, kann die MAK- und BAT-Werte-Lis-
te der Deutschen Forschungsgemein-
schaft als weitere Informationsquelle 
herangezogen werden.

(5)	 Einige Arzneimittel, ätherische Öle, 
Pflanzen und Steinkohlenteerprodukte 
können in Verbindung mit natürlicher 
oder künstlicher UV-Strahlung zu einer 
verstärkten Lichtempfindlichkeit füh-
ren und unerwünschte Hautreaktionen 
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(photoallergische bzw. phototoxische 
Reaktionen) auslösen. Beispiele sind in 
Anhang 7 aufgeführt.

3.2.3	 Hautresorptive Gefahrstoffe

(1)	 Gefahrstoffe sind hautresorptiv, wenn 
sie wie folgt eingestuft sind:

1.	 Akute Toxizität Kategorie 1 oder 2 
(Acute Tox. 1 oder 2; H310), H310: 
Lebensgefahr bei Hautkontakt,

2.	 Akute Toxizität Kategorie 3 (Acute	
Tox. 3; H311), H311: Giftig bei 
Hautkontakt,

3.	 Akute Toxizität Kategorie 4 (Acute 
Tox. 4; H312), H312: Gesundheits-
schädlich bei Hautkontakt,

4.	 Spezifische Zielorgantoxizität (ein-
malige Exposition) Kategorie 1 
(STOT SE 1; H370), H370: Schädigt 
die Organe bei Hautkontakt, oder

	 Spezifische Zielorgantoxizität (ein-
malige Exposition) Kategorie 2 
(STOT SE 2; H371), H371: Kann die 
Organe schädigen bei Hautkontakt, 
oder

5.	 Spezifische Zielorgantoxizität (wie-
derholte Exposition) Kategorie 1 
(STOT RE 1; H372), H372: Schä-
digt die Organe bei längerer oder 
wiederholter Exposition der Haut, 
oder Spezifische Zielorgantoxizität 
(wiederholte Exposition) Kategorie 
2 (STOT RE 2; H373), H373: Kann 
die Organe schädigen bei längerer 
oder wiederholter Exposition der 
Haut.

(2)	 Gefahrstoffe sind auch hautresorptiv, 
wenn sie in der TRGS 900, TRGS 905 
oder TRGS 910 mit „H“ (hautresorptiv) 
gekennzeichnet sind. Wenn der Gefahr-

stoff nicht in diesen TRGS aufgeführt 
ist, kann die MAK- und BAT-Werte-Lis-
te der Deutschen Forschungsgemein-
schaft als weitere Informationsquelle 
herangezogen werden.

(3)	 Stoffe mit einer Einstufung in eine der 
folgenden Gefahrenklassen und -kate-
gorien sind bei der Gefährdungsbeur-
teilung und der Ableitung der erforder-
lichen Schutzmaßnahmen zusätzlich 
wie hautresorptive Stoffe zu behan-
deln, falls keine diesbezüglichen Infor-
mationen zu erhalten sind:

1.	 Karzinogenität, Keimzellmutageni-
tät, Reproduktionstoxizität Katego-
rien 1A, 1B oder 2,

2.	 Wirkungen auf oder über die Lakta-
tion oder

3.	 Spezifische Zielorgantoxizität (ein-
malige Exposition oder wiederholte 
Exposition) Kategorien 1 oder 2, 
wenn kein Expositionsweg im Ge-
fahrenhinweis H370, H371, H372 
oder H373 angegeben ist.

(4)	 Bei einigen Stoffen ist unter bestimm-
ten Randbedingungen neben dem di-
rekten Hautkontakt auch die Aufnahme 
des Stoffs über die Gas-/Dampfphase 
oder als Aerosol zu berücksichtigen. 
Nachfolgend sind beispielhaft Stoffe 
genannt, bei denen die Aufnahme über 
die Gas-/Dampfphase einen zusätzli-
chen relevanten Aufnahmepfad dar-
stellen kann, wenn große Hautbereiche 
nicht von Arbeits- oder Schutzkleidung 
bedeckt sind:

1.	 2-Butoxyethanol,

2.	 2-Methoxyethanol,

3.	 2-Ethoxyethanol,

4.	 N-Methyl-2-pyrrolidon,
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5.	 Ethylenoxid,

6.	 Polycyclische aromatische Kohlen-
wasserstoffe im heißen Zustand.

3.2.4	 Sonstige Stoffe und Eigenschaften

(1)	 Kosmetische Mittel, Lebensmittel und 
-zusatzstoffe, Futtermittel und -zusatz-
stoffe, Arzneimittel, Medizinprodukte, 
Tabakerzeugnisse, Abfälle und Altöle 
sowie Abwässer können hautgefähr-
dend und damit Gefahrstoffe sein. 
Bestandteile von Pflanzen und Tieren 
können auch Gefahrstoffe sein, wenn 
sie gefährliche Eigenschaften aufwei-
sen (z. B. sensibilisierend nach TRGS 
907). Tätigkeiten mit gebrauchten 
Motorenölen sind aufgrund der nicht 
auszuschließenden Gehalte an polycy-
clischen aromatischen Kohlenwasser-
stoffen in den Motorenölen als hautre-
sorptiv und krebserzeugend eingestuft.

(2)	 Auch sonstige Stoffe und Gemische, 
die nach den Kriterien der GefStoffV 
nicht entsprechend eingestuft sind, 
können eine schädigende Wirkung auf 
die Haut aufweisen. Beispiele sind An-
wendungslösungen von Detergenzien, 
Desinfektionsmitteln, Kühlschmierstof-
fen und manche entfettenden Lösemit-
tel sowie schwach saure oder basische 
Gefahrstoffe.

(3)	 Bei Kontakt mit Gefahrstoffen, die 
selbst nicht hautresorptiv sind, besteht 
die Möglichkeit, dass sie in Kombina-
tion mit anderen Stoffen („Carrier“) 
durch die Haut aufgenommen werden. 
Bei der Gefährdungsbeurteilung ist die 
verstärkte Aufnahme von Gefahrstof-
fen durch Stoffe mit Carrier-Effekten 
(z. B. Emulgatoren, Dimethylsulfoxid 
(DMSO), N,N-Dimethylformamid (DMF) 
und Glykol-Verbindungen) zu berück-

sichtigen. Stoffe mit Carrier-Effekten 
können die Durchbruchszeit und da-
mit auch die maximale Tragedauer von 
Schutzhandschuhen verkürzen.

(4)	 Hautgefährdende Stoffe und Gemische 
können auch erst während der Tätigkei-
ten entstehen oder freigesetzt werden 
(z. B. Chlorgas, nickelhaltige Schleif-
stäube oder polycyclische aromatische 
Kohlenwasserstoffe). Dies ist beispiel-
weise auch der Fall bei Tätigkeiten in 
kontaminierten Bereichen, z. B. bei der 
Altlastensanierung (Deponie, Boden, 
Grundwasser), bei der Gebäudeschad-
stoffsanierung, bei der Brandscha-
densanierung oder beim Abbau von In-
dustrieanlagen, und umfasst auch die 
Reinigungsarbeiten im Rahmen einer 
Sanierung.

(5)	 Allergene Stoffe sind im Sicherheits-
datenblatt nicht immer angegeben. 
Sofern sich Anhaltspunkte auf entspre-
chende Inhaltsstoffe ergeben, z. B. bei 
den im Anhang 3 aufgeführten Berufen 
und Tätigkeiten oder bei aufgetretenen 
Sensibilisierungen im Betrieb, sind 
beim Lieferanten weitere Informationen 
zu beschaffen und in der Gefährdungs-
beurteilung zu berücksichtigen.

3.3	 Ermittlung tätigkeitsbezogener 
Informationen

3.3.1 Allgemeines zur Ermittlung tätig-
keitsbezogener Informationen

(1)	 Der Arbeitgeber hat zu ermitteln:

1.	 Art, Ausmaß und Dauer des Haut-
kontakts sowie

2.	 Arbeitsplatzbedingungen, die zu ei-
ner Erhöhung der Gefährdung füh-
ren.
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(2)	 Erkenntnisse arbeitsmedizinischer Vor-
sorge nach ArbMedVV sind unter Wah-
rung der ärztlichen Schweigepflicht zu 
berücksichtigen. Liegen Erkenntnisse 
aus dem Biomonitoring in anonymisier-
ter Form vor, so sind diese bei der Ge-
fährdungsbeurteilung einzubeziehen.

	
3.3.2	 Art des Hautkontakts

Hautkontakt kann direkt z. B. durch Eintau-
chen, Spritzer, Aerosole (wie Tröpfchen oder 
Staub), Benetzung der Haut, über Arbeits-
mittel erfolgen. Indirekter Hautkontakt kann 
z. B. durch verunreinigte Kleidung, verunrei-
nigte persönliche Schutzausrüstung (z. B. 
beim Ablegen der Schutzausrüstung) oder 
kontaminierte Oberflächen erfolgen.

3.3.3	 Ausmaß des Hautkontakts

(1)	 Das Ausmaß des Hautkontaktes ist 
festgelegt durch die Größe der expo-
nierten Fläche der betroffenen Körper-
teile sowie die Häufigkeit und Intensität 
des Kontakts. Es ist durch eine Analyse 
der Tätigkeiten bzw. des Arbeitsverfah-
rens zu ermitteln.

(2)	 Unterschieden wird zwischen:

1.	 großflächigem Hautkontakt (Be-	
netzung der Haut oder Kontakt 
über die Dampf- bzw. Gasphase 
oder mit Aerosolen) und

2.	 kleinflächigem Hautkontakt (z. B. 
Spritzer).

3.3.4	 Dauer des Hautkontakts

(1)	 Die Dauer des Hautkontakts wird (aus 
pragmatischen Erwägungen) unter-
schieden in

1.	 kurzzeitige Einwirkung (< 15 Minu-
ten/Arbeitstag) und

2.	 länger andauernde Einwirkung	
(> 15 Minuten/Arbeitstag).

	 Ist mit einem wiederholten Hautkon-
takt zu rechnen, sind die Expositions-
zeiten mit dem jeweiligen Gefahrstoff 
über einen Arbeitstag zu addieren.

(2)	 Die Dauer des Hautkontaktes beginnt 
mit der Verunreinigung der Haut durch 
den betreffenden Gefahrstoff und en-
det erst mit der wirksamen Beseitigung 
des Gefahrstoffs von der Haut.

3.3.5	 Tätigkeiten mit Hautkontakt über 
die Hände hinaus

(1)	 Bei einigen Stoffen und unter bestimm-
ten Bedingungen kann die Aufnahme 
über die Gas-/Dampfphase einen re-
levanten Teil zur gesamten Belastung 
beitragen. Dies ist der Fall, wenn große 
Hautbereiche nicht von Arbeits- oder 
Schutzkleidung bedeckt sind. Zum 
Beispiel kann bei Tätigkeiten mit Epo-
xidharzen Hautkontakt im Gesicht über 
die Dampfphase auftreten, insbeson-
dere bei erhöhter Temperatur.

(2)	 Beispiele für Hautkontakt über die Hän-
de hinaus sind:

1.	 kniende Tätigkeiten mit Hautkon-
takt (z. B. Estrichleger, Fliesenle-
ger),

2.	 Mischen mit freilaufendem Rührer 
(Mischen und „Sauberlaufen“ von 
Mehrkomponenten-Produkten und 
Verschmutzung der Kleidung),

3.	 Innenreinigung von Kesseln und 
Tanks,
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4.	 Verarbeiten von Produkten in 
Spritzapplikation (z. B. beim Ver-
sprühen von Pestiziden),

5.	 Tätigkeiten mit einer Exposition ge-
genüber Kühlschmierstoffen,

6.	 Instandhaltungsarbeiten an Ma-
schinen und Anlagen,

7.	 Ölwechsel in KFZ–Werkstätten,

8.	 Sprühanwendungen von Epoxid-
harzen.

3.3.6	 Gefährdende Arbeitsbedingungen 
durch Feuchtarbeit

(1)	 Im Rahmen der Gefährdungsbeurtei-
lung hat der Arbeitgeber zu ermitteln, 
ob eine Gefährdung durch Feuchtarbeit 
vorliegt. Dabei hat er zu ermitteln (sie-
he Abbildung 1), ob die Beschäftigten 
tätigkeitsbedingt:

1.	 Hautkontakt mit Wasser oder 
wässrigen Flüssigkeiten von regel-
mäßig mehr als zwei Stunden pro 
Arbeitstag haben oder

2.	 Hautkontakt mit Wasser oder wäss-	
rigen Flüssigkeiten haben und im 
häufigen Wechsel flüssigkeitsdich-
te Schutzhandschuhe tragen (> 10 
Mal pro Arbeitstag) oder

3.	 Ihre Hände mindestens 15 Mal pro 
Arbeitstag waschen oder

4.	 flüssigkeitsdichte Schutzhand-
schuhe tragen und im häufigen 
Wechsel Ihre Hände waschen (> 5 
Mal pro Arbeitstag).

(2)	 Auch die Kombination aus Tragen von 
flüssigkeitsdichten Schutzhandschu-
hen mit Händewaschen und Hautkon-

takt mit Wasser oder wässerigen Flüs-
sigkeiten kann zu einer Gefährdung 
durch Feuchtarbeit führen. Beispiele 
für solche Tätigkeiten sind in Anhang 1 
aufgeführt.

(3)	 Das ausschließliche Tragen von flüs-
sigkeitsdichten Schutzhandschuhen ist 
keine Feuchtarbeit.

(4)	 Werden Tätigkeiten mit flüssigkeits-
dichten Handschuhen ausgeführt, die 
aus Produktschutzgründen oder zum 
Schutz vor biologischen Gefährdungen 
getragen werden müssen, gelten die 
gleichen Regeln wie unter Absatz 1 be-
schrieben.

(5)	 Bei der Anwendung von reibekörper- 
oder lösemittelhaltigen Hautreinigungs-
mitteln kann es bereits bei einer gerin-
geren Waschfrequenz tätigkeitsbedingt 
zu Schädigungen der Hautbarriere und 
damit zu Feuchtarbeit kommen.

(6)	 Bei einer zwingenden Kombination von 
Händewaschen und Händedesinfektion 
im Wechsel mit dem Tragen von flüssig-
keitsdichten Schutzhandschuhen kann 
es bereits bei einer geringeren Wasch-
frequenz zu Feuchtarbeit kommen.
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Tätigkeitsbedingt Hautkontakt 
mit Wasser oder wässrigen 

Flüssigkeiten

Tätigkeitsbedingt 
Händewaschen

Feuchtarbeit

Feuchtarbeit

Regelmäßig mehr als 2 
Stunden pro Arbeitstag

Im häufigen Wechsel mit 
Tragen flüssigkeitsdichter 

Schutzhandschuhe (mehr als 
10 Mal pro Arbeitstag)

Mindestens 15 Mal pro 
Arbeitstag

Mehr als 5 Mal pro Arbeitstag 
im häufigen Wechsel mit 
Tragen flüssigkeitsdichter 

Schutzhandschuhe  
Abb. 1: Vorgehensweise zur Ermittlung, ob Feuchtarbeit vorliegt.  

 

4 Gefährdungsbeurteilung 

4.1 Allgemeines zur Gefährdungsbeurteilung 

(1) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der in Abschnitt 3 ermittelten Informationen die Ge-
fährdung zu beurteilen und die erforderlichen Schutzmaßnahmen festzulegen. Die Gefährdungs-
beurteilung darf nur von dafür fachkundigen Personen durchgeführt werden. Verfügt der Arbeit-
geber nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, so hat er sich fachkundig beraten zu 
lassen. Fachkundig können insbesondere die Fachkraft für Arbeitssicherheit und die Betriebsärz-
tin oder der Betriebsarzt sein. 

(2) Handlungsempfehlungen nach TRGS 400 Abschnitt 6.1 können bei der Gefährdungsbeur-
teilung einschließlich der Festlegung der Maßnahmen unterstützen, soweit sie spezifische Aus-
sagen zu Hautbelastung und Schutzmaßnahmen enthalten und unmittelbar auf die zu beurteilen-
den Tätigkeiten übertragbar sind. Hierzu gehören (siehe Anhang 2): 

1. stoff- oder tätigkeitsspezifische TRGS,  

2. verfahrens- und stoffspezifische Kriterien nach TRGS 420 „Verfahrens- und stoffspezifische 
Kriterien (VSK) für die Ermittlung und Beurteilung der inhalativen Exposition“, 

3. branchen- oder tätigkeitsspezifische Handlungsempfehlungen sowie 

4. vorhandene Gefährdungsbeurteilungen Dritter (oder Teile davon). 

Für die Anwendung solcher Handlungsempfehlungen gelten die Bedingungen nach Abschnitt 6.1 
und Anhang 2 der TRGS 400.  

(3) Diese TRGS teilt die Gefährdung bei Hautkontakt mit hautresorptiven oder hautgefährden-
den Gefahrstoffen in drei Kategorien ein:  
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400 Abschnitt 6.1 können bei der Ge-
fährdungsbeurteilung einschließlich 
der Festlegung der Maßnahmen unter-
stützen, soweit sie spezifische Aussa-
gen zu Hautbelastung und Schutzmaß-
nahmen enthalten und unmittelbar auf 
die zu beurteilenden Tätigkeiten über-
tragbar sind. Hierzu gehören (siehe An-
hang 2):

1.	 stoff- oder tätigkeitsspezifische 
TRGS,

2.	 verfahrens- und stoffspezifische 
Kriterien nach TRGS 420 „Verfah-
rens- und stoffspezifische Kriterien 
(VSK) für die Ermittlung und Beur-
teilung der inhalativen Exposition“,
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3.	 branchen- oder tätigkeitsspezifi-
sche Handlungsempfehlungen so-
wie

4.	 vorhandene Gefährdungsbeurtei-
lungen Dritter (oder Teile davon).

	 Für die Anwendung solcher Handlungs-
empfehlungen gelten die Bedingungen 
nach Abschnitt 6.1 und Anhang 2 der 
TRGS 400.

(3)	 Diese TRGS teilt die Gefährdung bei 
Hautkontakt mit hautresorptiven oder 
hautgefährdenden Gefahrstoffen in 
drei Kategorien ein:

1.	 geringe Gefährdung,

2.	 mittlere Gefährdung sowie

3.	 hohe Gefährdung.

	 Bei der Zuordnung der Gefährdungs-
kategorien in Tabelle 2 wird unterstellt, 
dass Ausmaß und Dauer des Hautkon-
takts aufgrund der Tätigkeiten mit dem 
Gefahrstoff regelmäßig so auftreten. 
Ergibt die Gefährdungsbeurteilung, 
dass aufgrund der Tätigkeit und des 
Verfahrens Hautkontakt nicht zu er-
warten ist, so besteht keine dermale 
Gesundheitsgefährdung durch Gefahr-
stoffe, auch dann nicht, wenn zum 
Schutz vor unerwarteten Ereignissen 
vorsorglich Schutzhandschuhe getra-
gen werden. Es kann aber trotzdem 
Feuchtarbeit vorliegen.

(4)	 Die folgenden Bedingungen können die 
Gefährdung erhöhen. Sie sind zusätz-
lich zur Beurteilung nach Tabelle 2 zu 
berücksichtigen

1.	 Physikalische Bedingungen:

a)	 Hitze, Kälte oder UV-Strahlung,

b)	 Tätigkeiten, die eine Verletzung 
der Haut verursachen, z. B. 

Schnitte, Stiche oder Mikrolä-
sionen durch scharfkantige 
Partikel oder künstliche Mine-
ralfasern.

2.	 Chemische Bedingungen:

a)	 Bei vorheriger Einwirkung	
waschaktiver Substanzen (Sei-
fen, Tenside) beim Händewa-
schen oder organischer Löse-
mittel auf die Haut ist von einer 
Austrocknung der Haut auszu-
gehen. Dadurch kann sich die 
Aufnahme von Gefahrstoffen 
über die Haut erhöhen.

b)	 Bei vorheriger Anwendung 
von Kosmetika, Arzneimit-
teln, die zur Anwendung auf 
die Haut bestimmt sind, oder 
Hautmitteln kann es zu einer 
verstärkten Aufnahme von Ge-
fahrstoffen (z. B. polycyclische 
aromatische Kohlenwasser-
stoffe oder organische Löse-
mittel) über die Haut kommen 
(siehe Abschnitt 3.2.2 Absatz 
5).

c)	 Wird im Arbeitsverfahren ein 
in wässrigen Flüssigkeiten 
schwerlöslicher Stoff in eine 
lösliche Form überführt (z. B. 
durch geeignete Lösemittel 
wie Alkohol oder Aceton), kann 
sich die Gefährdung bei Haut-
kontakt erhöhen.

3.	 Depotbildung

	 Da bei hautresorptiven Stoffen die 
Hornschicht der Haut als Depot 
dienen kann, können auch nach 
Expositionsende aus diesem Depot 
hautresorptive Gefahrstoffe in den 
Körper freigesetzt werden. Inten-
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sive Hautreinigungsmaßnahmen, 
wie die Reinigung mit lösemittel-
haltigen Hautreinigungsmitteln, die 
mechanische Reinigung oder die 
Reinigung mit heißem Wasser, kön-
nen zu einer verstärkten Freiset-
zung von Gefahrstoffen aus dem 
Depot führen. Deshalb wird die 
Reinigung mit lauwarmem Wasser 
unter Verwendung von geeigneten 
Hautreinigungsmitteln empfohlen 
(siehe Abschnitt 5.2).

(5)	 Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
(REACH-Verordnung), Anhang XVII, 
legt für einzelne Stoffe DNEL (Derived 
No-Effect Level) für die Exposition von 
Beschäftigten bei Aufnahme über die 
Haut fest (z. B. für N-Methyl-2-pyrroli-
don (NMP) und N,N-Dimethylformamid 
(DMF)). Sind die Anforderungen der 
TRGS 401 eingehalten und ist dadurch 
die dermale Exposition z. B. durch das 
Tragen von Schutzhandschuhen wirk-
sam ausgeschlossen, kann von einer 
Einhaltung der dermalen DNEL nach 
Anhang XVII REACH-Verordnung ausge-
gangen werden.

4.2 	 Gefährdungsbeurteilung und 
Zuordnung der Gefährdungskate-
gorien

(1)	 Die Zuordnungen der Gefährdungska-
tegorien gering, mittel, hoch nach der 
Gefährdungsmatrix (Tabelle 2) ergeben 
sich aus:

1.	 der Einstufung nach CLP-Verord-
nung,

2.	 den in der Kennzeichnung nach 
CLP-Verordnung gegebenenfalls 
vorhandenen EUH-Sätzen,

3.	 den unterstellten Gefahrenklassen 
bei Datenlücken,

4.	 Ausmaß und Dauer des Hautkon-
takts.

(2)	 Es müssen immer alle Einstufungen 
und EUH-Sätze betrachtet werden. 
Hierbei ist die höchste Gefährdung für 
die Beurteilung maßgebend. Neben 
der Einstufung nach CLP-Verordnung 
sind die nationalen Einstufungen nach 
TRGS 905, 906 und 907 zu berück-
sichtigen.

(3)	 Bei kurzzeitigem kleinflächigen Haut-
kontakt mit Gemischen oder Erzeug-
nissen, die einen sensibilisierenden 
Gefahrstoff enthalten und freisetzen 
können (z. B. Vulkanisationsbeschleu-
niger in Polymeren und Elastomeren, 
Restmonomeranteile in nicht vollstän-
dig ausgehärteten Kunststoffharzen) 
liegt in der Regel eine geringe Gefähr-
dung vor. Unabhängig von Ausmaß und 
Dauer stellt der Hautkontakt mit Werk-
zeugen aus Edelstahl oder Hartmetall 
in der Regel eine geringe Hautgefähr-
dung dar.

(4)	 Abweichend von der Zuordnung der 
Gefährdungskategorien gemäß der 
Gefährdungsmatrix (Tabelle 2) liegt 
eine hohe Gefährdung durch Hautkon-
takt vor, wenn praktische Erfahrungen 
zeigen, dass diese Stoffe oder Gemi-
sche eine Sensibilisierung bei einer 
erheblichen Anzahl von Beschäftigten 
hervorrufen können (z. B. bei nicht aus-
gehärteten Epoxidharzsystemen oder 
Tätigkeiten mit Isocyanaten)

(5)	 Bei kurzzeitigem kleinflächigen Haut-
kontakt mit Arbeitskleidung, Arbeits-
mitteln oder Arbeitsflächen, die durch 
hautgefährdende oder hautresorptive 
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Gefahrstoffe kontaminiert sind, liegt 
je nach Gefährlichkeitsmerkmal eine 
geringe, mittlere oder hohe Gefährdung 
vor.

(6)	 Feuchtarbeit kann nicht mit der Gefähr-
dungsmatrix (Tabelle 2) beurteilt wer-
den.

(7)	 Bei Kontakt zu Gemischen, die mit 
EUH204, EUH205 oder EUH208 ge-
kennzeichnet sind, besteht eine hohe 
Gefährdung für Beschäftigte, die be-
reits durch die im EUH-Satz genannten 
Stoffe oder Stoffgruppen sensibilisiert 
sind.



TRGS 401

477

Ta
be

lle
 2

: G
ef

äh
rd

un
gs

m
at

ri
x 

zu
r 

B
eu

rt
ei

lu
ng

 v
on

 H
au

tk
on

ta
kt

 m
it 

G
ef

ah
rs

to
ff

en

B
ei

 D
at

en
lü

ck
en

 s
in

d 
di

e 
un

te
rs

te
llt

en
 G

ef
ah

re
nk

la
ss

en
 n

ac
h 

Ab
sc

hn
itt

 3
.2

.1
 A

bs
at

z 
3

 z
u 

be
rü

ck
si

ch
tig

en
.

B
ez

ei
ch

nu
ng

 d
er

 E
ig

en
sc

ha
ft

G
ef

ah
re

nk
la

ss
e 

un
d 

-k
at

eg
or

ie
G

ef
ah

re
nh

in
w

ei
s

(H
-S

at
z)

 b
zw

. 
EU

H
-S

at
z

D
au

er
/A

us
m

aß
 d

es
 H

au
tk

on
ta

kt
es

ku
rz

ze
iti

g
(<

 1
5

 M
in

ut
en

/A
rb

ei
ts

ta
g)

lä
ng

er
 a

nd
au

er
nd

(>
 1

5
 M

in
ut

en
/A

rb
ei

ts
ta

g)

kl
ei

nfl
äc

hi
g

(z
. B

. S
pr

itz
er

)
gr

oß
flä

ch
ig

kl
ei

nfl
äc

hi
g

(z
. B

. S
pr

itz
er

)
gr

oß
flä

ch
ig

W
ie

de
rh

ol
te

r 
K

on
ta

kt
 k

an
n 

zu
 

sp
rö

de
r 

od
er

 r
is

si
ge

r 
H

au
t f

üh
re

n
EU

H
0

6
6

g
g

g
m

H
au

tr
ei

zu
ng

S
ki

n 
Ir

rit
. 2

H
31

5
g

m
m

m

Ät
zw

irk
un

g 
au

f d
ie

 H
au

t
S

ki
n 

C
or

r. 
1

 [A
, B

, C
]

H
31

4
m

m
m

h

H
au

tr
es

or
pt

iv
Ac

ut
e 

To
x.

 4
 (d

er
m

al
)

H
31

2
g

m
m

h

Ac
ut

e 
To

x.
 3

 (d
er

m
al

)
H

31
1

m
m

m
h

Ac
ut

e 
To

x.
 3

 (d
er

m
al

) u
nd

 
S

ki
n 

C
or

r. 
1

 [A
, B

, C
]

H
31

1
 u

nd
 H

31
4

h
h

h
h

Ac
ut

e 
To

x.
 1

 o
de

r 
2

 (d
er

m
al

)
H

31
0

h
h

h
h

H
au

tr
es

or
pt

iv
e 

G
ef

ah
rs

to
ff

e 
na

ch
 A

bs
ch

ni
tt

 3
.2

.3
 

Ab
sa

tz
 2

 u
nd

 3
g

m
m

h

H
au

tr
es

or
pt

iv
 u

nd
 g

le
ic

hz
ei

tig
 

ne
be

ns
te

he
nd

e 
ge

fä
hr

lic
he

 
Ei

ge
ns

ch
af

te
n

C
ar

c.
 2

 o
de

r 
M

ut
a.

2
H

3
51

 o
de

r 
H

3
41

m
m

m
h

R
ep

r. 
2

H
3

61
m

m
m

m

La
ct

.*
H

3
6

2
h

h
h

h

C
ar

c.
 1

A 
od

er
 1

B
 o

de
r 

M
ut

a.
 1

A 
od

er
 1

B
 o

de
r 

R
ep

r. 
1

A 
od

er
 1

B

H
3

5
0

 o
de

r
H

3
4

0
 o

de
r

H
3

6
0

h
h

h
h

ST
O

T 
S

E 
2

 o
de

r 
ST

O
T 

R
E 

2
H

37
1

 o
de

r
H

37
3

g
m

m
h

ST
O

T 
S

E 
1

 o
de

r 
ST

O
T 

R
E 

1
H

37
0

 o
de

r
H

37
2

m
m

m
h

H
au

ts
en

si
bi

lis
ie

re
nd

S
ki

n 
S

en
s.

 1
 [A

, B
]

H
31

7
g

m
m

h

Al
le

rg
en

e 
na

ch
 A

nh
an

g 
3

 u
nd

 h
au

tg
ef

äh
rd

en
de

 
G

ef
ah

rs
to

ff
e 

na
ch

 A
bs

ch
ni

tt
 3

.2
.2

 A
bs

at
z 

4
 o

de
r 

5
g

m
m

h

g 
=

 g
er

in
ge

 G
ef

äh
rd

un
g,

 m
 =

 m
itt

le
re

 G
ef

äh
rd

un
g,

 h
 =

 h
oh

e 
G

ef
äh

rd
un

g
D

er
 W

or
tla

ut
 d

er
 g

en
an

nt
en

 H
-S

ät
ze

 u
nd

 E
U

H
-S

ät
ze

 is
t i

n 
An

ha
ng

 9
 w

ie
de

rg
eg

eb
en

.
*

 E
in

e 
G

ef
äh

rd
un

g 
be

st
eh

t n
ur

 fü
r 

sc
hw

an
ge

re
 u

nd
 s

til
le

nd
e 

Fr
au

en
.



TRGS 401

478

5	 Schutzmaßnahmen
5.1	 Vorgehen zur Festlegung von 

Schutzmaßnahmen

(1)	 Die Schutzmaßnahmen sind entspre-
chend der Höhe der nach Abschnitt 4 
ermittelten Gefährdung auszuwählen. 
Ziel ist es, den Kontakt der Haut mit 
hautgefährdenden und hautresorpti-
ven Gefahrstoffen zu minimieren.

(2)	 Das systematische Vorgehen bei der 
Festlegung von Schutzmaßnahmen ist 
durch das STOP-Prinzip (1. Substituti-
on, 2. Technische Maßnahmen, 3. Or-
ganisatorische Maßnahmen, 4. Persön-
liche Schutzmaßnahmen) gemäß TRGS 
500 „Schutzmaßnahmen“ Abschnitt 
5.1 vorgegeben.

(3)	 Die allgemeinen Hygienemaßnahmen 
nach Abschnitt 5.2 Absätze 1 bis 3 sind 
bei dermaler Gefährdung immer anzu-
wenden.

(4)	 Liegt nach dem Ergebnis der Gefähr-
dungsbeurteilung eine geringe Gefähr-
dung durch Hautkontakt vor, sind diese 
allgemeinen Hygienemaßnahmen aus-
reichend.

(5)	 Besteht aufgrund der Tätigkeit Haut-
kontakt und ist gemäß Gefährdungs-
beurteilung eine mittlere oder hohe 
Gefährdung gegeben, ist vorrangig 
eine Substitution des Gefahrstoffs 
oder Arbeitsverfahrens gemäß den 
Kriterien der TRGS 600 „Substitution“ 
durchzuführen. Sind Ersatzstoffe nicht 
verfügbar, ist zu prüfen, ob Gemische 
erhältlich sind, die die Gefahrstoffe 
im Sinne dieser TRGS in geringerer 
Konzentration enthalten. Ebenso ist 
zu prüfen, ob die vorgesehenen Stoffe 
oder Gemische in expositionsarmer 
Verwendungsform eingesetzt werden 

können. Auch durch den Einsatz geeig-
neter Ersatzverfahren, wie z. B. durch 
Werkzeuge, Instrumente oder Arbeits-
vorrichtungen, kann der Hautkontakt 
verhindert oder minimiert werden.

(6)	 Liegt eine mittlere oder hohe Gefähr-
dung gemäß Gefährdungsbeurteilung 
vor und ist eine Substitution nicht mög-
lich, sind geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen nach Ab-
schnitt 5.3 und 5.4 zu treffen. Bei Tätig-
keiten mit aerosolbildenden Stoffen ist 
zusätzlich die allgemeine Hygienemaß-
nahme nach Abschnitt 5.2 Absatz 4 an-
zuwenden. Wenn die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen nicht 
ausreichen, die Gefährdung auf eine 
geringe dermale Gefährdung zu verrin-
gern, sind persönliche Schutzmaßnah-
men nach Abschnitt 5.5 anzuwenden.

(7)	 Je höher die Gefährdung durch Haut-
kontakt, desto dringlicher ist die Not-
wendigkeit von Schutzmaßnahmen 
nach dem STOP-Prinzip. Bei hoher Ge-
fährdung haben insbesondere Substi-
tution und technische Maßnahmen ho-
her Wirksamkeit (TRGS 500 Abschnitt 
9.1.3) Vorrang vor technischen Maß-
nahmen geringer Wirksamkeit sowie 
organisatorischen und persönlichen 
Maßnahmen.

(8)	 Wenn die Umsetzung einer Schutz-
maßnahme die Gefährdung durch 
Hautkontakt nicht verhindert oder nicht 
ausreichend verringert, sind mehrere 
Schutzmaßnahmen zu kombinieren. 
Auch bei der Kombination mehrerer 
Schutzmaßnahmen ist das STOP-Prin-
zip zu beachten. Dies kann bedeuten, 
dass z. B. erst nach Umsetzung mehre-
rer technischer und organisatorischer 
Maßnahmen persönliche Schutzaus-
rüstung eingesetzt werden darf.
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(9)	 Bei der Umsetzung von Schutzmaß-
nahmen ist der Stand der Technik 
zu berücksichtigen. Dies gilt insbe-
sondere für die Beschaffung von Ar-
beitsmitteln und die Einrichtung von 
neuen Arbeitsplätzen.

(10)	 Bei Feuchtarbeit hat der Arbeitgeber 
die allgemeinen Hygienemaßnahmen 
nach Abschnitt 5.2 Absätze 1 bis 3 
zu treffen sowie zu prüfen, ob durch 
technische, organisatorische und 
persönliche Schutzmaßnahmen nach 
den Abschnitten 5.3 bis 5.5 die Ge-
fährdung durch Feuchtarbeit verrin-
gert werden kann. Zusätzlich sind die 
weiteren Maßnahmen nach Abschnitt 
5.6 zu berücksichtigen.

(11)	 Gemische, die mit EUH204, EUH205 
oder EUH208 gekennzeichnet sind, 
enthalten Stoffe, die allergische Re-
aktionen verursachen können. Bei 
Hautkontakt gegenüber diesen Ge-
mischen besteht für entsprechend 
sensibilisierte Beschäftigte eine hohe 
Gefährdung. Liegen dem Arbeitgeber 
Erkenntnisse aus der arbeitsme-
dizinischen Vorsorge vor, dass die 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
für diese Beschäftigten nicht ausrei-
chen, so hat er dies im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung zu berück-
sichtigen. Dies betrifft insbesonde-
re Vorschläge des Arztes nach § 6 
Absatz 4 ArbMedVV zu Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes in der Rangfolge 
des STOP-Prinzips. Darüber hinaus 
hat der Arbeitgeber Mitteilungen des 
Arztes nach § 6 Absatz 4 ArbMedVV 
zu einem Tätigkeitswechsel aus me-
dizinischen Gründen, die ausschließ-
lich in der Person des Beschäftigten 
liegen, zu berücksichtigen.

(12)	 Der Arbeitgeber hat die ordnungs-
gemäße Umsetzung der getroffenen 
Schutzmaßnahmen und die sachge-
rechte Anwendung von Schutzhand-
schuhen und Hautmitteln sicherzu-
stellen Der Arbeitgeber muss die 
Beschäftigten dazu anhalten, die 
ausgewählten Schutzmaßnahmen 
anzuwenden.

(13)	 Die Wirksamkeit der Schutzmaßnah-
men ist entsprechend Abschnitt 5.7 
regelmäßig zu überprüfen.

(14)	 Das systematische Vorgehen bei der 
Festlegung von Schutzmaßnahmen 
ist in Anhang 4 dargestellt.

5.2	 Allgemeine Hygienemaßnahmen

(1)	 Allgemeine Hygienemaßnahmen finden 
sich in Abschnitt 6.4 der TRGS 500 
„Schutzmaßnahmen“.

(2)	 Von besonderer Bedeutung in Bezug 
auf Hautgefährdungen sind die folgen-
den allgemeinen Hygienemaßnahmen:

1.	 Für die Beschäftigten müssen 
Waschgelegenheiten nach ASR 
A4.1 sowie geeignete und der 
Verschmutzung angepasste, mög-
lichst hautschonende Hautreini-
gungsmittel sowie geeignete Mittel 
zum Abtrocknen der Hände zur Ver-
fügung stehen. Es wird empfohlen, 
Hautmittel in Spendersystemen 
bereitzustellen, um eine korrekte 
und hygienische Dosierung zu er-
möglichen. Auf Baustellen oder in 
kleineren Betrieben sind Hautmit-
tel je nach den örtlichen Gegeben-
heiten eher in kleineren Gebinden, 
z. B. Tuben oder Standspendern/
Pumpspendern von Vorteil.



TRGS 401

480

2.	 Mit Gefahrstoffen kontaminierte 
Haut muss sofort mit geeigneten 
Reinigungsmitteln gereinigt wer-
den. Es ist darauf zu achten, dass 
wässrige Lösungen, die hautge-
fährdende oder hautresorptive 
Stoffe oder Gemische enthalten, 
nicht auf der Haut eintrocknen, 
sondern umgehend entfernt wer-
den, da durch das Verdunsten des 
Wassers die Gefahrstoffkonzentra-
tion auf der Haut stark ansteigt.

3.	 Die Häufigkeit der Hautreinigung 
ist auf das notwendige Maß zu 
reduzieren. Durch das Tragen von 
Schutzhandschuhen können Ver-
schmutzungen vermieden werden 
und dadurch die Häufigkeit der 
Hautreinigung vermindert werden.

(3)	 Hautpflegemittel zur Förderung der 
Hautregeneration sind nach Hautreini-
gung in der arbeitsfreien Zeit (in Pau-
sen und am Arbeitsende) einzusetzen.

(4)	 Ergibt die Gefährdungsbeurteilung die 
Notwendigkeit der Körperreinigung bei 
Tätigkeiten mit aerosolbildenden, haut-
gefährdenden oder aerosolbildenden, 
hautresorptiven Stoffen, so sind über 
die Regelung des Absatzes 2 Nummer 
1 hinaus Dusch- und Umkleidegelegen-
heiten nach ASR A4.1 bereitzustellen.

	
5.3	 Technische Schutzmaßnahmen

(1)	 Technische Schutzmaßnahmen sind	
u. a.

1.	 geeignete Werkzeuge, Instrumente 
oder Arbeitsvorrichtungen, Arbeits-
geräte,

2.	 Kapselungen, Absaugungen oder 
Lüftungen,

	 durch deren Einsatz der Hautkontakt 
verhindert oder minimiert wird.

(2)	 In Anhang 5 werden beispielhaft tech-
nische und organisatorische Schutz-
maßnahmen aufgeführt.

(3)	 Können technische Schutzmaßnah-
men ganz oder teilweise nicht genutzt 
werden, z. B. bei Probenahmen, In-
standhaltungsarbeiten oder Betriebs-
störungen, sind organisatorische oder 
persönliche Schutzmaßnahmen zu er-
greifen, die den Schutz der Beschäftig-
ten gewährleisten.

5.4	 Organisatorische Schutzmaßnah-
men

(1)	 Folgende organisatorische Schutzmaß-
nahmen sind vom Arbeitgeber zu ver-
anlassen:

1.	 Arm- oder Handschmuck (Ringe) 
dürfen bei der Arbeit nicht getragen 
werden, da unter dem Schmuck 
durch intensive Einwirkung von 
Feuchtigkeit oder Gefahrstoffen 
die Entstehung von krankhaften 
Hautveränderungen besonders be-
günstigt wird.

2.	 Ist die Arbeits- oder Schutzklei-
dung so verunreinigt, dass von ihr 
eine Gefährdung ausgeht, ist sie 
zu wechseln. Hierdurch kann auch 
die Kontamination weiterer Berei-
che oder Arbeitsmittel verhindert 
werden. Der Arbeitgeber muss si-
cherstellen, dass die Arbeits- oder 
Schutzkleidung ohne Eigenkon-
tamination und Verschleppung 
in andere Bereiche gewechselt 
werden kann. Die verunreinigte Ar-
beits- oder Schutzkleidung ist vom 
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Arbeitgeber zu reinigen oder zu ent-
sorgen.

3.	 Um Feuchtarbeit zu vermeiden, ist 
tätigkeitsbedingtes, häufiges Hän-
dewaschen zu vermeiden. Beim 
Handschuhwechsel sollten daher 
die Hände nur abgetrocknet und 
nicht gewaschen werden.

4.	 Mit Gefahrstoffen kontaminierte 
Arbeitsflächen sowie kontaminier-
te Griffflächen von Arbeitsgeräten 
sind unverzüglich zu reinigen.

5.	 Es ist sicherzustellen, dass die Rei-
nigungstücher für die Maschinen 
nicht anschließend für die Reini-
gung der Hände eingesetzt werden.

6.	 Insbesondere in Arbeitsbereichen, 
in denen Tätigkeiten mit sensibi-
lisierenden Gefahrstoffen ausge-
führt werden, sollen nur die dort 
benötigten Werkzeuge und Geräte 
aufbewahrt werden. Um eine Ver-
schleppung dieser Gefahrstoffe zu 
vermeiden, dürfen verschmutzte 
Geräte nur nach vorheriger Reini-
gung in anderen Arbeitsbereichen 
benutzt werden. Soweit möglich 
und erforderlich, ist hierfür Ein-
wegausrüstung zu verwenden. 
Einwegartikel wie z. B. Putzlappen 
sind entsprechend Betriebsanwei-
sung zu entsorgen.

7.	 Die Weiterverarbeitung von Pro-
dukten, die unter Verwendung sen-
sibilisierender Gefahrstoffe herge-
stellt wurden, hat, soweit technisch 
möglich, erst nach vollständigem 
Ablauf der chemischen Reaktion 
zu erfolgen. Es sind ausreichende 
Trocknungs- und Aushärtezeiten	
(z. B. von Kunststoffen) vorzuse-
hen.

8.	 Arbeitsbereiche, in denen Tätig-
keiten mit hautsensibilisierenden 
Gefahrstoffen ausgeführt werden, 
sind, soweit dies betrieblich mög-
lich ist von anderen Arbeitsberei-
chen räumlich zu trennen und mit 
dem Verbotszeichen D-P006 „Zu-
tritt für Unbefugte verboten“ nach 
ASR A1.3 zu kennzeichnen.

9.	 Beschäftigte, die Tätigkeiten mit 
Gefahrstoffen ausüben, die als 
krebserzeugend Kategorie 1A oder 
1B oder keimzellmutagen Kate-
gorie 1A oder 1B eingestuft und 
hautresorptiv sind, sind gemäß	
§ 14 Absatz 3 GefStoffV in ein Ex-
positionsverzeichnis aufzunehmen, 
wenn entsprechend der Gefähr-
dungsbeurteilung eine Gefährdung 
durch Hautkontakt besteht. Dies 
ist auch der Fall, wenn das Tragen 
von Chemikalienschutzhandschu-
hen als erforderliche Schutzmaß-
nahme festgelegt wurde (Abschnitt 
4 Absatz 2 TRGS 410). Werden 
Schutzhandschuhe nur vorsorglich 
gegen unvorhergesehenen Kontakt 
getragen (z. B. gelegentliche Hand-
habung eventuell verunreinigter 
Behälter oder bei Verwendung von 
Pipettierhilfen oder zum Schutz 
vor anderen als krebserzeugenden 
oder keimzellmutagenen Stoffen), 
ist ein Eintrag nicht erforderlich.

(2)	 Das Tragen von flüssigkeitsdichten 
Schutzhandschuhen darf nicht anstelle 
möglicher technischer und organisa-
torischer Maßnahmen als Dauermaß-
nahme vorgegeben werden. Die Häu-
figkeit des Handschuhwechsels ist im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
festzulegen.
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(3)	 Für die Anwendung der Hygienemaß-
nahmen und persönlicher Schutz-
maßnahmen (z. B. Anwendung der 
Hautmittel, An- und Ausziehen der 
Chemikalienschutzhandschuhe) sind 
ausreichend Zeiten einzuplanen.

(4)	 In Anhang 5 werden beispielhaft tech-
nische und organisatorische Schutz-
maßnahmen aufgeführt.

5.5 	 Persönliche Schutzmaßnahmen

5.5.1	 Allgemeines zu persönlichen 
Schutzmaßnahmen

(1)	 Persönliche Schutzmaßnahmen un-
terteilen sich in persönliche Schutz-
ausrüstung (PSA) und Hautmittel. Das 
Ziel des Einsatzes von persönlicher 
Schutzausrüstung ist der Schutz von 
Händen und anderen Körperteilen 
vor einer Gefährdung durch Gefahr-
stoffe. Hierzu zählen unter anderem 
Schutzhandschuhe, Gesichtsschutz, 
Schutzkleidung und Schutzschuhe. Die 
Abschnitte 5.5.2 und 5.5.3 beziehen 
sich auf den Schutz von Händen und 
Unterarmen. Zum Schutz weiterer Kör-
perteile ist Abschnitt 5.5.4 zu beach-
ten. Hautmittel sind in Abschnitt 5.5.5 
behandelt.

(2)	 Entsprechend dem Ergebnis der Ge-
fährdungsbeurteilung hat der Arbeit-
geber geeignete Schutzausrüstung und 
Hautmittel auszuwählen und in ausrei-
chender Menge bereitzustellen. Schutz-
ausrüstung und Hautmittel sind gemäß 
den Herstellervorgaben zu lagern. Falls 
der Hersteller die Wiederverwendung 
der Schutzausrüstung zulässt, kann 
der Arbeitgeber diese entsprechend 
den Herstellervorgaben reinigen und 
wiedereinsetzen. Beschädigte oder 
anderweitig unbrauchbar gewordene 

Schutzausrüstung ist entsprechend 
den abfallrechtlichen Bestimmungen 
zu entsorgen.

(3)	 Ergibt die Gefährdungsbeurteilung, 
dass flüssigkeitsdichte Schutzhand-
schuhe getragen werden müssen, sind 
vorrangig Chemikalienschutzhand-
schuhe nach DIN EN ISO 374-1:2018-
10 auszuwählen, siehe Abschnitt 5.5.2. 
Der Arbeitgeber kann auch andere flüs-
sigkeitsdichte Schutzhandschuhe aus-
wählen, z. B. Gewebehandschuhe mit 
Vollbeschichtung aus Nitrilkautschuk, 
wenn er im Rahmen der Gefährdungs-
beurteilung begründet, dass damit ein 
ausreichender Schutz erreicht wird. Die 
Auswahl der Schutzhandschuhe sollte 
dabei in Anlehnung an Abschnitt 5.5.2 
erfolgen und die Informationen nach 
Absatz 1 und 2 des Abschnitts 5.5.2 
berücksichtigen.

(4)	 Die Wirksamkeit der persönlichen 
Schutzmaßnahmen hängt unmittelbar 
von der Auswahl und bestimmungsge-
mäßen Verwendung ab. Hierzu enthal-
ten die branchen- oder tätigkeitsspezi-
fischen Hilfestellungen aus Anhang 2 
Informationen. Oder der Hersteller von 
Schutzausrüstung kann den Arbeitge-
ber auf Anfrage unterstützen.

(5)	 Die Wirksamkeit der persönlichen 
Schutzmaßnahmen ist im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung regelmäßig zu 
überprüfen.

(6)	 Die konkret ausgewählten Schutzaus-
rüstungen und Hautmittel sind in der 
Betriebsanweisung anzugeben. Zusätz-
lich hat sich in der Praxis eine tabella-
rische Übersicht in Form eines Hand- 
und Hautschutzplans bewährt, auf den 
in der Betriebsanweisung hingewiesen 
werden kann.
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(7)	 Die Beschäftigten sind in der bestim-
mungsgemäßen Verwendung der 
Schutzausrüstung und Hautmittel zu 
unterweisen.

(8)	 Die Verwendung von Schutzhand-
schuhen ist immer vorzuziehen, wenn 
dadurch Verschmutzungen und das 
Händewaschen reduziert werden.

(9)	 Der Arbeitgeber hat im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln, 
ob das Tragen von PSA belastend ist. 
Hierzu kann der Betriebsarzt oder 
die Betriebsärztin beteiligt werden 
Das Tragen von flüssigkeitsdichten 
Schutzhandschuhen ohne Wechsel 
über mehr als 4 Stunden pro Arbeits-
tag ist als belastend im Sinne von	
§ 7 Absatz 5 GefStoffV anzusehen. 
Die Verwendung von belastender per-
sönlicher Schutzausrüstung darf kei-
ne Dauermaßnahme sein. Sie ist für 
alle Beschäftigten auf das unbedingt 
erforderliche Minimum zu beschrän-
ken.

(10)	 Liegen verschiedene Gefährdungen 
gleichzeitig vor, beispielsweise che-
mische, mechanische oder thermi-
sche, sind all diese im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung und bei der 
Auswahl der Schutzausrüstung zu 
berücksichtigen. Bei der Auswahl der 
persönlichen Schutzausrüstung ist 
abzuwägen, welche Schutzausrüs-
tung in diesem Fall eingesetzt werden 
soll. Beispielsweise sind in Hochtem-
peraturbereichen mit gleichzeitiger 
chemischer Belastung ausschließlich 
Schutzhandschuhe aus Leder (siehe 
TRGS 551) sowie schwer entflamm-
bare Schutzkleidung geeignet. Bei 
Arbeiten an Maschinen mit Einzugs-
gefahr bei gleichzeitiger chemischer 
Belastung ist das Tragen von Schutz-

handschuhen verboten. Stattdessen 
sind geeignete Hautschutzmittel ein-
zusetzen.

(11)	 Liegen dem Arbeitgeber Erkenntnisse 
aus der arbeitsmedizinischen Vorsor-
ge oder dem Berufskrankheitenge-
schehen vor, dass Beschäftigte aus 
medizinischen Gründen besondere 
Schutzhandschuhe oder Hautmittel 
am Arbeitsplatz benutzen müssen, so 
hat der Arbeitgeber dies im Rahmen 
der Gefährdungsbeurteilung zu be-
rücksichtigen.

(12)	 Werden Schutzhandschuhe aus Latex 
verwendet, müssen diese ungepudert 
sein. Dies gilt auch für medizinische 
Einmalhandschuhe gemäß DIN EN 
455-1:2020-07.

5.5.2	 Auswahl von Chemikalienschutz-
handschuhen

(1)	 Folgende Informationen müssen zur 
Auswahl geeigneter Chemikalien-
schutzhandschuhe vorliegen und sind 
bei der Auswahl von Schutzhandschu-
hen immer zu berücksichtigen:

1.	 Verwendete oder freigesetzte Ge-
fahrstoffe (Stoff oder Gemisch) und 
ihre Einstufung,

2.	 die vorgesehene Tätigkeit,

3.	 Art, Ausmaß und Dauer des Haut-
kontakts bzw. der hautgefährden-
den Tätigkeit,

4.	 weitere gleichzeitig oder direkt an-
schließend verwendete Stoffe oder 
Gemische,

5.	 Anforderungen an die mechani-
sche Festigkeit und thermische 
Anforderungen an den Chemikali-
enschutzhandschuh,
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6.	 ergonomische Anforderungen (Grö-
ße, Passform sowie Anforderungen 
an die Länge des Handschuhs 
(Stulpen)),

7.	 Anforderungen an Tastsinn und 
Griffigkeit,

8.	 bekannte Kontaktallergien der 
Beschäftigten gegen das Hand-
schuhmaterial (z. B. Latex) oder 
Handschuh-Inhaltsstoffe (z. B. 
Vulkanisationsbeschleuniger, Alte-
rungsschutzmittel).

(2)	 Folgende Informationen zur Auswahl 
eines geeigneten Chemikalienschutz-
handschuhs sind im Sicherheitsdaten-
blatt (SDB) enthalten:

1.	 die vorgesehene Verwendung nach 
Abschnitt 1.2 sowie

2.	 in Abschnitt 8.2 Angaben zu

a) 	 Handschuhmaterial,

b) 	 Materialstärke und

c)	 die typische beziehungsweise 
früheste Durchbruchszeit des 
Handschuhmaterials.

	 Neben diesen den Chemikalien-
schutzhandschuh charakterisie-
renden Informationen kann in 
Abschnitt 8.2 des SDB auch zu-
sätzlich ein spezifischer, für die 
Verwendung nach Abschnitt 1.2 
des SDB geeigneter Chemikalien-
schutzhandschuh genannt sein.

(3)	 Bei der Auswahl des geeigneten Che-
mikalienschutzhandschuhs ist wie folgt 
vorzugehen, siehe hierzu auch Anhang 
6:

1.	 Entspricht die vorgesehene Tätig-
keit mit dem Gefahrstoff der Ver-
wendung nach Abschnitt 1.2 des 

SDB und wird in Abschnitt 8.2 des 
SDB ein spezifischer Chemikali-
enschutzhandschuh genannt, so 
kann der Arbeitgeber diesen ein-
setzen.

2.	 Entspricht die vorgesehene Tätig-
keit mit dem Gefahrstoff der Ver-
wendung nach Abschnitt 1.2 des 
SDB und enthält Abschnitt 8.2 des 
SDB die unter Absatz 2 genannten 
Informationen, so hat der Arbeitge-
ber unter Berücksichtigung dieser 
Anforderungen einen geeigneten 
Chemikalienschutzhandschuh aus-
zuwählen, z. B. aus Datenbanken 
der Chemikalienschutzhandschuh-
hersteller oder der Unfallversiche-
rungsträger entsprechend Anhang 
2. Er sollte dabei auf die Aktualität 
der zur Verfügung gestellten Infor-
mationen achten. Bei Unklarheiten 
hat sich der Arbeitgeber fachlich 
beraten zu lassen, z. B. durch den 
Hersteller oder Lieferanten von 
Chemikalienschutzhandschuhen 
oder des Gefahrstoffs.

3.	 Der Arbeitgeber kann auch andere 
als die im Sicherheitsdatenblatt ge-
nannten Chemikalienschutzhand-
schuhe oder -materialien verwen-
den, wenn mindestens das gleiche 
Schutzziel erreicht wird. Solche 
alternativen Chemikalienschutz-
handschuhe können anhand des 
Gefahrstoff- oder Produktnamens 
und der weiteren Informationen 
aus Absatz 1 im Rahmen einer 
fachlichen Beratung oder aus Da-
tenbanken entsprechend Anhang 
2 ausgewählt werden.

4.	 In folgenden Fällen kann der Ar-
beitgeber die in Absatz 2 genann-
ten Informationen aus Abschnitt 
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8.2 nicht unmittelbar anwenden 
und muss einen geeigneten Chemi-
kalienschutzhandschuh eigenstän-
dig ermitteln:

a)	 Die vorgesehene Tätigkeit 
weicht von der Verwendung 
nach Abschnitt 1.2 des SDB 
ab.

b)	 Der Gefahrstoff wird in Zu-
sammenhang mit der vorge-
sehenen Tätigkeit mit weiteren 
Gefahrstoffen gemischt oder 
es werden verschiedene Ge-
fahrstoffe nacheinander oder 
gleichzeitig verwendet, so dass 
der Chemikalienschutzhand-
schuh für Tätigkeiten mit un-
terschiedlichen Gefahrstoffen 
geeignet sein muss. Dabei ist 
auch zu berücksichtigen, dass 
sich Gefahrstoffe erst auf dem 
Handschuh mischen oder mit-
einander reagieren können.

	 In diesen Fällen hat sich der Ar-
beitgeber in der Regel fachlich 
beraten zu lassen. Liegen bei Her-
stellern oder Lieferanten von Che-
mikalienschutzhandschuhen oder 
Gefahrstoffen keine Erkenntnisse 
über einen geeigneten Chemika-
lienschutzhandschuh vor, muss 
ein Handschuh für die geplante 
Beanspruchung geprüft werden. 
Dies kann durch einen Chemikali-
enschutzhandschuhhersteller, ein 
entsprechend qualifiziertes Labor 
oder bei vorhandener Fachkunde 
auch durch den Arbeitgeber selbst 
mithilfe von Normverfahren erfol-
gen.

5.	 Für bestimmte Arbeitssituationen 
kann nicht auf die Informationen 

eines SDB zurückgegriffen werden. 
Solche Arbeitssituationen können 
sein:

a)	 Tätigkeiten in kontaminierten 
Bereichen gemäß TRGS 524 
„Schutzmaßnahmen bei Tä-
tigkeiten in kontaminierten 
Bereichen“ (z. B. bei der Altlas-
ten-, Gebäudeschadstoff- oder 
Brandschadensanierung oder 
bei Erkundungsarbeiten zur 
Ermittlung der Gefahrstoffbe-
lastung),

b)	 Tätigkeiten auf Wertstoffhöfen 
und Schadstoffsammelstellen 
gemäß TRGS 520 „Errichtung 
und Betrieb von Sammelstel-
len und Zwischenlagern für 
Kleinmengen gefährlicher Ab-
fälle“,

c)	 Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, 
deren Lieferant nicht mehr zu 
ermitteln ist (Altbestände),

d)	 Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, 
die im Produktionsprozess 
entstehen oder freigesetzt wer-
den.

	 In diesen Fällen hat der Arbeitge-
ber Art und Ausmaß der dermalen 
Gefährdung abzuschätzen. Bei der 
Auswahl der Chemikalienschutz-
handschuhe hat er sich in der Re-
gel fachlich beraten zu lassen. Der 
Arbeitgeber sollte bei der Auswahl 
des Handschuhs den bestmögli-
chen Schutz hinsichtlich des Ge-
fahrstoffspektrums und der Durch-
bruchszeit wählen. Hilfestellungen 
zur Auswahl geeigneter Handschu-
he sind in Anhang 2 genannt.
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6.	 Bei der Auswahl der Chemikalien-
schutzhandschuhe ist zu berück-
sichtigen, dass die Durchbruchszeit 
des Handschuhmaterials gemäß 
DIN EN 16523-1:2018-12 bei	
23 °C bestimmt wird. Diese Tem-
peratur weicht von der Temperatur 
im Handschuhinneren (33 °C) wäh-
rend des Tragens ab. Das kann zur 
Folge haben, dass die tatsächliche 
Durchbruchszeit für einen Gefahr-
stoff nicht der durch den Chemika-
lienschutzhandschuhhersteller für 
23 °C angegebenen Durchbruchs-
zeit entspricht und damit unter-
halb der maximalen Tragedauer 
liegt. Im Einzelfall kann sich die für	
23 °C angegebene Durchbruchs-
zeit unter Praxisbedingungen bis 
auf ein Drittel reduzieren. Die Che-
mikalienschutzhandschuhherstel-
ler können hierzu nähere Angaben 
machen.

(4)	 Geeignete Chemikalienschutzhand-
schuhe müssen die Vorgaben der 
PSA-Verordnung erfüllen, erkennbar am 
CE-Zeichen und der 4-stelligen Kennzif-
fer. Außerdem müssen Chemikalien-
schutzhandschuhe neben den nach 
DIN EN ISO 21420:2020-06 vorgese-
henen Kennzeichnungen (siehe An-
hang 8) zusätzlich mit Kennbuchstaben 
der nachfolgenden Tabelle aus der DIN 
EN ISO 374-1:2018-10 gekennzeichnet 
sein. Diese Kennbuchstaben besagen, 
dass der Chemikalienschutzhand-
schuh gegenüber den entsprechenden 
Prüfchemikalien geprüft wurde. Daher 
sollten die Chemikalienschutzhand-
schuhe bei bestimmungsgemäßer Ver-
wendung gegen diese Prüfchemikalien 
für eine begrenzte Zeit beständig sein. 
Dies gibt dem Arbeitgeber zudem eine 

erste Orientierung darüber, ob der Che-
mikalienschutzhandschuh auch gegen 
weitere Chemikalien der entsprechen-
den Stoffklassen schützen kann. Ver-
lässliche Angaben dazu können bei 
den Herstellern der Chemikalienschutz-
handschuhe direkt erfragt oder über 
deren Datenbanken ermittelt werden.
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Tabelle 3: Prüfchemikalien gemäß Tabelle 2 der EN ISO 374-1:2018

Kennbuchstabe Prüfchemikalie CAS-Nr. Klasse

A Methanol 67-56-1 Primärer Alkohol

B Aceton 67-64-1 Keton

C Acetonitril 75-05-8 Nitril

D Dichlormethan 75-09-2 Chlorierter Kohlenwasserstoff

E Kohlenstoffdisulfid 75-15-0 Schwefelhaltige organische Verbindung

F Toluol 108-88-3 Aromatischer Kohlenwasserstoff

G Diethylamin 109-89-7 Amin

H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterozyklische und Ätherverbindungen

I Ethylacetat 141-78-6 Ester

J n-Heptan 142-82-5 Aliphatischer Kohlenwasserstoff

K Natriumhydroxid 40% 1310-73-2 Anorganische Base

L Schwefelsäure 96% 7664-93-9 Anorganische Säure, oxidierend

M Salpetersäure 65% 7697-37-2 Anorganische Säure, oxidierend

N Essigsäure 99% 64-19-7 Organische Säure

O Ammoniakwasser 25% 1336-21-6 Organische Base

P Wasserstoffperoxid 30% 7722-84-1 Peroxid

S Flusssäure 40% 7664-39-3 Anorganische Säure

T Formaldehyd 37% 50-00-0 Aldehyd

(5)	 Geeignete Schutzhandschuhe für die 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
entsprechen der ISO 18889:2019-04 
(Kennzeichnung siehe Anhang 8).

5.5.3	 Benutzung von Chemikalien-
schutzhandschuhen und anderen 
flüssigkeitsdichten Schutzhand-
schuhen

(1)	 Bei der Benutzung von Chemikalien-
schutzhandschuhen und anderen flüs-
sigkeitsdichten Schutzhandschuhen ist 
Folgendes zu beachten:

1.	 Gefahrstoffe dürfen nicht in das 
Handschuhinnere gelangen. Die 
Benutzung von Schutzhandschu-
hen darf nur mit sauberen und 
trockenen Händen erfolgen. Die 
Wirkung und die Aufnahme von 
Gefahrstoffen wird im Handschu-
hinnern (Okklusion) verstärkt.

2.	 Beim Ausziehen von Schutzhand-
schuhen ist darauf zu achten, dass 
die Außenseite nicht mit der unge-
schützten Haut berührt wird, damit 
anhaftende Gefahrstoffe nicht auf 
die Haut gelangen. Eine entspre-
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chende Anleitung hierzu enthält 
die DGUV Information 212-007 
„Chemikalienschutzhandschuhe“.

3.	 Die maximale Tragedauer des Che-
mikalienschutzhandschuhs darf 
nicht überschritten werden. Sie be-
ginnt ab dem Zeitpunkt seiner Be-
nutzung, an dem die Chemikalien 
auf den Chemikalienschutzhand-
schuh einzuwirken beginnen.

4.	 Chemikalienschutzhandschuhe sind 
regelmäßig, spätestens jedoch ar-
beitstäglich zu wechseln. Hierbei ist 
die maximale Tragedauer zu berück-
sichtigen.

5.	 Vor dem Benutzen und beim An-
ziehen der Schutzhandschuhe ist 
auf Schäden wie Risse oder Mate-
rialveränderungen, Verhärtung und 
Quellung zu achten und der Schutz-
handschuh erforderlichenfalls zu 
ersetzen.

6.	 Werden Schutzhandschuhe durch 
Schwitzen innen feucht, wird ein 
Handschuhwechsel empfohlen. 
Zusätzlich können Unterziehhand-
schuhe aus einem schweißauf-
nehmenden Material verwendet 
werden, die spätestens dann ge-
wechselt werden sollten, wenn sie 
feucht geworden sind.

7.	 Nach dem Ausziehen der Schutz-
handschuhe sollten die Hände 
möglichst nur mit einem Einmal-
handtuch oder einem Einmal-
stoffhandtuch aus einem Retrak-
tivspender abgetrocknet werden, 
da die Haut nach dem Wärme- und 
Feuchtigkeitsstau (Okklusion) emp-
findlicher gegenüber mechanischer 
Belastung, Wasser, Detergenzi-

en sowie hautgefährdenden und 
hautresorptiven Gefahrstoffen re-
agiert.

8.	 Bei der Aufbewahrung von Schutz-
handschuhen am Arbeitsplatz bzw. 
bei der Lagerung im Betrieb sind 
die Hinweise in den Anleitungen 
und Informationen der Hersteller 
zu beachten. Sonneneinstrahlung 
(UV-Strahlung), Ozon, Schmutz, 
Feuchtigkeit oder höhere Tempera-
turen sind zu vermeiden, damit das 
Handschuhmaterial nicht beein-
trächtigt und seine Schutzwirkung 
vermindert wird.

9.	 Bei Chemikalienschutzhandschu-
hen ist das Ablaufdatum, das der 
Handschuhhersteller angibt, zu be-
achten.

5.5.4	 Persönliche Schutzmaßnahmen 
für andere Hautpartien als die 
Hände

(1)	 Können hautgefährdende oder hautre-
sorptive Stoffe in Form von Staub, Sprit-
zern, Dämpfen, Gasen oder Ähnlichem 
freigesetzt und der Hautkontakt auf 
Kopf, Rumpf, Arme, Beine oder Füße 
der Beschäftigten nicht vermieden wer-
den, hat der Arbeitgeber geeignete per-
sönliche Schutzausrüstung (PSA) oder 
Hautschutzmittel auszuwählen und in 
ausreichender Menge zur Verfügung zu 
stellen.

(2)	 Hinweise zum Schutz der Augen vor 
Chemikalien enthält die DGUV Regel 
112-192 „Benutzung von Augen- und 
Gesichtsschutz“.

(3)	 Die Auswahl geeigneter Chemikalien-
schutzkleidung erfolgt anhand von 
sechs Typen (definiert gemäß harmo-
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nisierter Normen nach Verordnung (EU) 
Nr. 2016/425) entsprechend Tabelle 4.

1.	 Die Chemikalienschutzkleidung ist 
entsprechend der Arten der mög-
lichen Exposition auszuwählen. 
Sind mehrere Expositionen mög-
lich, muss die Chemikalienschutz-
kleidung gegen alle Expositionen 
schützen. In diesen Fällen muss 
die Kleidung mit mehreren Typen 
gekennzeichnet sein. Für Pflanzen-
schutzmittel (PSM) und mikrobielle 
Risiken gibt es spezielle Schutzan-
züge (Infektionsschutz erkennbar 
am „B“ für „biologische Risiken“ 
hinter der Typnummer).

2.	 Die unterschiedlichen Typprüfun-
gen sind am Etikett erkennbar. Das 
Material unterscheidet sich in der 

Verarbeitung (z. B. doppelte und/
oder überklebte Nähte, Daumen-
schlaufen, Kapuze, Kinnschutz 
usw.). Deshalb kann ein höherwer-
tiger Schutzanzug die einfacheren 
Typen einschließen (d. h. ein Typ 
3-Anzug kann auch Schutz gemäß 
Typ 4, 5 und 6 bieten).

3.	 Bei der Verwendung von Chemikali-
enschutzkleidung, die nur Teile des 
Körpers schützt (Teilkörperschutz-
kleidung) ist darauf zu achten, 
dass alle potentiell exponierten 
Körperstellen geschützt sind. So 
sind Chemikalienschutz-Schürzen 
nur dann zu wählen, wenn der Kon-
takt mit dem Gefahrstoff nur Brust, 
Bauch und die Oberschenkel be-
trifft.

Tabelle 4:	 Überblick über Typen von Chemikalienschutzkleidung und der Schutzkleidung 
gegen Pflanzenschutzmittel

Typ/Stufe Norm Titel der Norm

Typ 6 DIN EN 13034:2009-08 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien – Leistungs-
anforderungen an Chemikalienschutzkleidung mit ein-
geschränkter Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien 
(Ausrüstung Typ 6 und Typ PB [6])

Typ 5 DIN EN ISO 13982-
1:2011-02

Schutzkleidung gegen feste Partikeln – Teil 1: Leistungs-
anforderungen an Chemikalienschutzkleidung, die für den 
gesamten Körper einen Schutz gegen luftgetragene feste 
Partikeln gewährt (Kleidung Typ 5)

Typ 4 DIN EN 14605:2009-08: Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien – Leistungsan-
forderungen an Chemikalienschutzanzüge mit flüssigkeits-
dichten (Typ 3) oder spraydichten (Typ 4) Verbindungen 
zwischen den Teilen der Kleidung, einschließlich der Klei-
dungsstücke, die nur einen Schutz für Teile des Körpers 
gewähren (Typen PB [3] und PB [4])

Typ 3 DIN EN 14605:2009-08: Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien – Leistungsan-
forderungen an Chemikalienschutzanzüge mit flüssigkeits-
dichten (Typ 3) oder spraydichten (Typ 4) Verbindungen 
zwischen den Teilen der Kleidung, einschließlich der Klei-
dungsstücke, die nur einen Schutz für Teile des Körpers 
gewähren (Typen PB [3] und PB [4])
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Typ 2 Norm zurückgezogen

Typ 1 DIN EN 943-1:2019-06 Schutzkleidung gegen gefährliche feste, flüssige und gas-
förmige Chemikalien, einschließlich Flüssigkeitsaerosole 
und feste Partikel – Teil 1: Leistungsanforderungen für Typ 
1 (gasdichte) Chemikalienschutzkleidung

Typ 1 ET DIN EN 943-2:2019-06 Schutzkleidung gegen gefährliche feste, flüssige und gas-
förmige Chemikalien, einschließlich Flüssigkeitsaerosole 
und feste Partikel – Teil 2: Leistungsanforderungen für 
Typ1 (gasdichte) Chemikalienschutzkleidung für Notfall-
teams (ET)

Stufe C3 DIN EN ISO 
27065:2020-05

Schutzkleidung – Leistungsanforderungen an Schutzklei-
dung für die Anwender von Pflanzenschutzmitteln sowie 
Personen für Nachfolgearbeiten

(4)	 Chemikalienschutzkleidung darf nur so-
lange getragen werden, wie ihre Funkti-
on sichergestellt ist und sie den Benut-
zer oder die Benutzerin schützt. Sobald 
Löcher oder Risse festgestellt werden, 
muss ein Austausch vorgenommen 
werden. Bei einer Kontamination der 
Chemikalienschutzkleidung muss die-
se ausgetauscht oder in Rücksprache 
mit dem Hersteller geklärt werden, ob 
eine Dekontamination vorgenommen 
werden kann. Dies gilt auch für Che-
mikalienschutzkleidung, die für den 
begrenzten Mehrfacheinsatz ausgelegt 
ist. Allgemeine Hinweise zur Benutzung 
von Chemikalienschutzkleidung, wie 
das richtige An- und Ausziehen, finden 
sich in der DGUV Information 212-019. 
Spezifische Informationen zu Chemika-
lienschutzkleidung sind den Hersteller-	
informationen zu entnehmen.

(5)	 Wird Chemikalienschutzkleidung in 
Kombination mit Atemschutzgeräten 
getragen, ist mit einer Erhöhung der 
Beanspruchung der atemschutzgerä-
tetragenden Person zu rechnen. Dies 
kann die Gebrauchsdauer für die Nut-
zung des Atemschutzgerätes begren-
zen (siehe DGUV Regel 112-190).

(6)	 Als Schutzschuhe und -stiefel gegen 
Chemikalien hat der Arbeitgeber auf 
Grundlage der Gefährdungsbeurteilung 
nur solche zu wählen, die gemäß DIN 
EN 13832-3:2019-04 oder DIN EN ISO 
20345:2022-06 geprüft und gekenn-
zeichnet sind.

(7)	 Bei der Festlegung der Tragedauer von 
Chemikalienschutzkleidung ist die Be-
lastung des Verwenders durch Gewicht 
der Schutzausrüstung sowie Tempe-
ratur und Feuchtigkeit unter Einbezie-
hung der Betriebsärztin oder des Be-
triebsarztes zu berücksichtigen. (siehe 
DGUV Regel 112-189).

(8)	 Beim Ausbringen von Pflanzenschutz-
mitteln ist Schutzkleidung gemäß 
EN ISO 27065:2020-05 „Schutzklei-
dung – Leistungsanforderungen an 
Schutzkleidung für die Anwender von 
Pflanzenschutzmitteln sowie Personen 
für Nachfolgearbeiten“ geeignet (sie-
he Richtlinie BVL 2020 „Persönliche 
Schutzausrüstung beim Umgang mit 
Pflanzenschutzmitteln“).

(9)	 Flüssigkeitsdichte (Chemikalien-) 
Schutzanzüge können z. B. bei hand-
geführter Ausbringung von Pflanzen-
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schutzmitteln in dichten Kulturen mit 
intensivem Kontakt zu den behandel-
ten Pflanzen erforderlich sein. Hierfür 
ist ausschließlich Typ 3 gemäß DIN EN 
14605:2009-08 geeignet.

5.5.5	 Hautmittel

(1)	 Hautschutzmittel dürfen anstelle von 
Schutzhandschuhen nur eingesetzt 
werden, wenn das Tragen von Schutz-
handschuhen z. B. bei Tätigkeiten an 
Maschinen mit Einzugsgefahr nicht zu-
lässig ist.

(2)	 Der Einsatz von Hautschutzmitteln 
sollte unter Beratung durch eine fach-
kundige Person für den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz, z. B. der Betrieb-
särztin oder dem Betriebsarzt, erfol-
gen.

(3)	 Die Benutzung von Hautschutzmit-
teln beschränkt sich auf Arbeiten mit 
Hautkontakt zu Wasser oder wässrigen 
Flüssigkeiten sowie Arbeiten mit einem

1.	 kurzzeitigen Hautkontakt oder län-
ger andauernden kleinflächigen 
Hautkontakt zu Gefahrstoffen mit 
der Einstufung EUH066: Wieder-
holter Kontakt kann zu spröder 
oder rissiger Haut führen, oder mit 
einem

2.	 kurzzeitigen kleinflächigen Haut-
kontakt zu Gefahrstoffen mit einer 
Einstufung bezüglich akuter Toxi-
zität (dermal) Kategorie 4 (Acute 
Tox. 4; H312), H312: Gesundheits-
schädlich bei Hautkontakt oder 
einer Einstufung Hautreizung Kate-
gorie 2 (Skin Irrit. 2; H315), H315: 
Verursacht Hautreizungen.

Tabelle 5: Einsatzmöglichkeiten von Hautschutzmitteln

Einstufung der Stoffe/Gemische mit H-Satz oder 
Kennzeichnung mit EUH-Satz

Dauer/Ausmaß des Hautkontaktes

Kurzzeitig
(< 15 Minuten)

Länger andauernd
(> 15 Minuten)

kleinflächig
(z. B. Spritzer)

großflächig kleinflächig
(z. B. Spritzer)

großflächig

Nicht eingestufte Stoffe In Abhängigkeit von der Gefährdungsbeurteilung

Hautkontakt zu Wasser oder wässrigen Flüssigkeiten +

EUH066 + + + -

H310 – – – –

H311 – – – –

H312 + – – –

H314 – – – –

H315 + – – –

H317 – – – –

H340, H341, H350, H351, H360, H361, H370, 
H371, H372, H373

– – – –

+ Einsatz von Hautschutzmitteln erlaubt
– Einsatz von Hautschutzmitteln nicht erlaubt



TRGS 401

492

(4)	 Wenn entsprechend der Gefährdungs-
beurteilung Hautschutzmittel als per-
sönliche Schutzmaßnahme am Ar-
beitsplatz eingesetzt werden dürfen, 
müssen sie folgende weitere Anforde-
rungen erfüllen:

1.	 eindeutige und leicht erkennbare 
Kennzeichnung als Hautschutzmit-
tel,

2.	 konkrete Angaben zum Anwen-
dungsgebiet der Produkte sowie

3.	 eine nachgewiesene Wirksam-
keit mit Darlegung des Nachweis-
verfahrens für die ausgelobte 
Schutzwirkung. Die Wirksamkeits-
prüfung muss durch den Hersteller 
nach geltenden wissenschaftlichen       
und       medizinischen       Empfeh-
lungen       durchgeführt       werden 
(siehe AWMF-Leitlinie „Berufliche 
Hautmittel“ der Arbeitsgemein-
schaft für Berufs- und Umwelt-
dermatologie (ABD)). Hautschutz-
mittel, deren Wirksamkeit am 
Menschen (in vivo) nachgewiesen 
wurde (z. B. repetitives Irritations-
modell = mehrfache wiederholte 
Einwirkung über mehrere Tage), 
sind bei der Auswahl zu bevorzu-
gen, weil bisherige in vitro Testun-
gen zum Wirksamkeitsnachweis 
die eigentliche berufliche Exposi-
tionssituation nicht zur Genüge 
simulieren. Hautschutzmittel, die 
nach dem DGUV Grundsatz GS-
PS-14 „Grundsätze für die Prüfung 
und Zertifizierung der Wirksamkeit 
von Hautschutzmitteln“ zertifiziert 
sind, erfüllen diese Vorgaben. 
Sie sind erkennbar an dem DGUV 
Test-Zeichen mit dem Zeichenzu-
satz „Wirksamkeit geprüft“.

(5)	 Bei der Auswahl von Hautschutzmitteln 
sind auch mögliche Gefährdungen, die 
vom Hautschutzmittel selbst ausgehen 
können, zu berücksichtigen, z. B. indi-
viduelle allergische Reaktionen auf die 
Inhaltsstoffe von Hautschutzmitteln.

(6)	 Die Benutzung von Hautschutzmit-
teln unter Schutzhandschuhen ist im 
Allgemeinen nicht erforderlich. Sollte 
es in Einzelfällen jedoch notwendig 
sein, Arbeiten mit und ohne Schutz-
handschuhe zu verrichten, so kann 
ein geeignetes Hautschutzmittel unter 
Schutzhandschuhen benutzt werden. 
In diesem Fall muss das Hautschutz-
mittel vollständig in die Haut eingezo-
gen sein, bevor die Schutzhandschuhe 
angezogen werden. Hautschutzmittel, 
insbesondere fettende, können die 
Schutzwirkung von Chemikalienschutz-
handschuhen beeinträchtigen. Haut-
schutzmittel mit hohem Emulgatoran-
teil, z. B. solche, die zur Erleichterung 
der Hautreinigung ausgelobt sind, dür-
fen unter Schutzhandschuhen nicht be-
nutzt werden.

(7)	 Hautschutzmittel sind vor den hautbe-
lastenden Tätigkeiten, z. B. zu Arbeits-
beginn, nach Pausen oder nach der 
Hautreinigung zu benutzen. Sie sind 
auf die saubere und trockene Haut auf-
zutragen.

(8)	 Die Hautreinigung hat möglichst scho-
nend zu erfolgen. Die Intensität der 
Reinigung und die Auswahl des Reini-
gungsmittels sind dem Grad der Ver-
schmutzung anzupassen. Hierbei sind 
möglichst Hautreinigungsmittel ohne 
Reibekörper bzw. ohne organische 
Lösemittel zu verwenden. Nach dem 
Tragen von flüssigkeitsdichten Schutz-
handschuhen sollten die Hände nur
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	 abgetrocknet und nicht gewaschen 
werden, um eine Austrocknung durch 
Wasser und Reinigungsmittel zu ver-
meiden.

(9)	 Der Einsatz reibekörperhaltiger 
Hautreinigungsmittel sollte auf die 
Entfernung von stark anhaftenden 
Verschmutzungen, die es in der Ar-
beitsorganisation weitgehend zu 
verhindern gilt, beschränkt werden. 
Auf den Einsatz von Reinigungsbürs-
ten sollte verzichtet werden. Ist der 
Einsatz reibekörperhaltiger Hautrei-
nigungsmittel erforderlich, sollte 
sichergestellt sein, dass diese mög-
lichst selten, z. B. nur am Ende des 
Arbeitstages, angewendet werden. An 
Waschplätzen sollten immer zusätz-
lich reibekörperfreie Hautreinigungs-
mittel (Flüssigreiniger) zur Verfügung 
gestellt werden.

(10)	 Durch die Anwendung von Hautpfle-
gemitteln nach Beendigung der Tätig-
keit kann die Regeneration der Haut 
unterstützt werden. Dies sollte im 
Hand- und Hautschutzplan Berück-
sichtigung finden. Hautpflegemittel 
dürfen jedoch nicht als Hautschutz-
mittel vor hautbelastender Tätigkeit 
benutzt werden, da sie Stoffe enthal-
ten können, z. B. Harnstoff, die das 
Eindringen von Stoffen in die Haut 
fördern (Carrier-Effekt).

(11)	 Weitere Informationen zur Auswahl, 
Bereitstellung und Benutzung von be-
ruflichen Hautmitteln liefert die DGUV 
Information 212-017.

5.6	 Weitere Schutzmaßnahmen bei 
Feuchtarbeit

(1)	 Bei Feuchtarbeit hat der Arbeitgeber 
durch organisatorische Maßnahmen 

sicherzustellen, dass unvermeidbare 
Feuchtarbeit soweit wie möglich auf 
mehrere Beschäftigte verteilt wird, um 
für den Einzelnen die Exposition zu 
verringern, z. B. Haare waschen (sie-
he TRGS 530 Friseurhandwerk). Die 
Benutzung flüssigkeitsdichter Schutz-
handschuhe ist dem direkten Kontakt 
mit Wasser vorzuziehen.

(2)	 Nach der Benutzung von flüssigkeits-
dichten Schutzhandschuhen kann die 
Haut empfindlicher gegenüber äußeren 
Faktoren (Penetration von Stoffen und 
mechanische Belastung) werden. Nach 
dem Ausziehen der Schutzhandschuhe 
sollten möglichst die Hände nur mit 
einem Einmalhandtuch abgetrocknet 
und nicht unmittelbar gewaschen, des-
infiziert oder mit hautgefährdenden 
oder hautresorptiven Gefahrstoffen be-
lastet werden.

(3)	 Bei Tätigkeiten, z. B. im Gesundheits-
wesen oder im Sanitär- und Hygie-
nebereich, die mit nicht sichtbarer 
Verschmutzung aber mikrobieller Be-
lastung einhergehen, ist die Hände-
desinfektion dem Waschen der Hände 
vorzuziehen, da die Händedesinfektion 
weniger hautbelastend ist. Die Kom-
bination aus Händewaschen und an-
schließender Händedesinfektion sollte 
aufgrund der hohen Hautgefährdung 
möglichst vermieden werden. Kom-
binationspräparate bestehend aus 
Hautreinigungs- und Händedesinfekti-
onsmitteln sind nicht zu empfehlen, da 
sie die Haut stärker belasten und die 
desinfizierende Wirkung aufgrund der 
geringen Einwirkzeit oft unzureichend 
ist.
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5.7	 Überwachung der Wirksamkeit der 
Schutzmaßnahmen

(1)	 Die Wirksamkeit der getroffenen 
Schutzmaßnahmen ist im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung regelmäßig zu 
überprüfen. Methoden und Abstände 
zur Überprüfung der Schutzmaßnah-
men sind in der Gefährdungsbeurtei-
lung festgelegt.

(2)	 Festgestellte Mängel sind unverzüglich 
zu beseitigen.

(3)	 Ergibt die Wirksamkeitsüberprüfung 
der Schutzmaßnahmen, dass diese 
nicht ausreichen, ist die Gefährdungs-
beurteilung erneut durchzuführen. Es 
sind zusätzliche Schutzmaßnahmen zu 
ergreifen.

(4)	 Die Wirksamkeit der technischen 
Schutzmaßnahmen ist mindestens alle 
drei Jahre sowie bei Veränderung des 
Arbeitsverfahrens zu überprüfen. Dies 
sollte insbesondere durch Prüfung der 
Funktionsfähigkeit technischer Schut-
zeinrichtungen erfolgen.

(5)	 Der Arbeitgeber hat die Umsetzung 
der getroffenen Schutzmaßnahmen 
und die sachgerechte Anwendung von 
Schutzhandschuhen und Hautmitteln 
zu überwachen.

(6)	 Hinweise auf eine unzureichende Wirk-
samkeit persönlicher Schutzausrüs-
tung können zum Beispiel sein:

1.	 Verfalldatum von Schutzhandschu-
hen oder Hautmitteln ist über-
schritten,

2.	 Schutzhandschuhe haben Mängel 
(ungeeignete Schutzhandschuhe 
im Arbeitsbereich, zerschlissene 
oder stark verschmutzte Schutz-
handschuhe),

3.	 Schutzhandschuhe sind über die 
festgelegte Zeitdauer hinaus im 
Einsatz,

4.	 Anzahl der benutzten Schutzhand-
schuhe ist niedriger als vorgese-
hen,

5.	 Spender für Hautmittel sind einge-
trocknet.

(7)	 Hinweise auf unzureichende Wirksam-
keit können sich auch aus Erkennt-
nissen aus der arbeitsmedizinischen 
Vorsorge oder durch Erkenntnisse aus 
Arbeitsplatzbegehungen ergeben.

6	 Information der 	
Beschäftigten

(1)	 Die als Ergebnis der Gefährdungsbe-
urteilung festgelegten notwendigen 
Schutzmaßnahmen und Verhaltensre-
geln, die der Beschäftigte am Arbeits-
platz zu beachten hat, sind in die Be-
triebsanweisung aufzunehmen (§ 14 
GefStoffV, TRGS 555).

(2)	 In Abhängigkeit vom Ergebnis der Ge-
fährdungsbeurteilung ist nach TRGS 
500 Abschnitt 6.4 ein Hautschutzplan 
für die Hautmittel zu erstellen. Es wird 
empfohlen, alle ausgewählten persönli-
chen Schutzmaßnahmen (Schutzhand-
schuhe, Hautschutz-, Hautreinigungs-, 
Hautpflegemittel) sowie gegebenenfalls 
Hautdesinfektionsmittel tätigkeitsbezo-
gen in einen Hand- und Hautschutzplan 
aufzunehmen und ihn an geeigneten 
Stellen, z. B. an den Waschplätzen, 
auszuhängen.

(3)	 Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, 
dass die Beschäftigten entsprechend 
der TRGS 555 anhand der Betriebs-
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anweisung über alle auftretenden 
Gefährdungen und entsprechende 
Schutzmaßnahmen, vor Aufnahme der 
Beschäftigung und danach mindestens 
einmal jährlich, arbeitsplatz- und tätig-
keitsbezogen mündlich unterwiesen 
werden. Die Unterweisung muss doku-
mentiert werden.

(4)	 Die Beschäftigten sind insbesondere 
über folgende Inhalte zu unterrichten:

1.	 Art des Hautkontakts und damit 
verbundene Gefährdungen durch 
Gefahrstoffe oder Feuchtarbeit,

2.	 erforderliche Hygiene- und Schutz-
maßnahmen zur Vermeidung des 
Hautkontakts,

3.	 korrekte Benutzung der bereitge-
stellten Hautmittel und der per-
sönlichen Schutzausrüstungen, 
u. a. das An- und Ausziehen von 
Schutzhandschuhen. Dabei kann 
das sachgerechte Auftragen von 
Hautmitteln unter Verwendung von 
fluoreszierenden Präparaten unter 
UV-Detektion geübt werden. Für 
weitere Informationen siehe Anla-	
ge 1.

(5)	 Ergibt die Gefährdungsbeurteilung, 
dass auf Schutzhandschuhe verzichtet 
werden kann, muss in der Unterwei-
sung gezielt auf die besonderen Verhal-
tensregeln in diesem Fall hingewiesen 
werden.

(6)	 Es kann erforderlich sein, die Unterwei-
sung mehrmals pro Jahr durchzufüh-
ren, wenn der Erfolg der Maßnahmen 
in erheblichem Umfang von organisato-
rischen und persönlichen Schutzmaß-
nahmen abhängt oder, wenn Hauter-
krankungen aufgetreten sind.

(7)	 Teil der Unterweisung ist ferner eine 
allgemeine arbeitsmedizinisch-toxiko-
logische Beratung. Die arbeitsmedizi-
nisch-toxikologische Beratung erfolgt 
auf der Grundlage der Gefährdungsbe-
urteilung. Diese Beratung dient auch 
der Information der Beschäftigten über 
die Voraussetzungen, unter denen sie 
Anspruch auf arbeitsmedizinische Vor-
sorge nach der Verordnung zur arbeits-
medizinischen Vorsorge (ArbMedVV) 
haben, und über den Zweck dieser Vor-
sorge.

(8)	 Inhalte der Beratung können zum Bei-
spiel sein:

1.	 durch hautgefährdende Stoffe und 
Gemische, weitere Allergene nach 
Anhang 3 oder Feuchtarbeit her-
vorgerufene Hautveränderungen 
(insbesondere Kontaktekzeme der 
Hände und Unterarme),

2.	 Wirkungen durch die Aufnahme 
von hautresorptiven Stoffen in den 
Körper bei Tätigkeiten mit diesen 
Stoffen,

3.	 Vorerkrankungen und Disposi-
tionen (z. B. endogenes Ekzem, 
Veranlagung für Hautkrankheiten,	
außerberufliche Sensibilisierun-
gen), bei deren Vorliegen die be-
troffenen Beschäftigten besonders 
gefährdet für eine Hauterkrankung 
sein können,

4.	 mögliche Beeinträchtigungen und 
gesundheitliche Folgen durch 
Hautmittel und persönliche Schut-
zausrüstung,

5.	 arbeitsmedizinische Vorsorge,

6.	 Möglichkeiten des Biomonitorings,
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7.	 bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 
die mit EUH204, EUH205 oder 
EUH208 gekennzeichnet sind, Hin-
weis auf besondere Gefährdung 
bereits sensibilisierter Beschäftig-
ter (siehe auch Abschnitt 4.2 Ab-
satz 7.

(9)	 Ob und in welcher Form die Beteiligung 
des oder der mit der arbeitsmedizini-
schen Vorsorge beauftragten Arztes 
oder Ärztin an der Beratung erforderlich 
ist, ist im Rahmen der Gefährdungsbe-
urteilung zu entscheiden (siehe AMR 
3.2).

7	 Arbeitsmedizinische 	
Vorsorge

(1)	 Die allgemeinen Vorgaben in Ab-	
schnitt 4 der AMR 3.2 sind zu berück-
sichtigen. Der folgende Absatz enthält 
hierzu spezielle Ausführungen. Unbe-
rührt bleiben Vorgaben in anderen Ar-
beitsmedizinischen Regeln.

(2)	 Vorsorgeanlässe für die in dieser Tech-
nischen Regel angesprochenen Tätig-
keiten und Gefährdungen sind insbe-
sondere:

1.	 Pflichtvorsorge

a)	 wenn bei Tätigkeiten mit haut-	
resorptiven Gefahrstoffen der	
Liste des Anhangs Teil 1 Absatz 
1 Nummer 1 der ArbMedVV 
eine Gesundheitsgefährdung 
durch Hautkontakt nicht aus-
geschlossen werden kann (An-
hang Teil 1 Absatz 1 Nummer 
1 Buchstabe c ArbMedVV im 
Sinne dieser TRGS (Abschnitt 
3.2.3.),

b)	 bei Feuchtarbeit von regelmä-
ßig vier Stunden oder mehr je 
Tag (Anhang Teil 1 Absatz 1 
Nummer 2 Buchstabe a Arb-
MedVV), das entspricht einer 
tätigkeitsbedingten Exposition 
durch:

–	 Hautkontakt mit Wasser 
oder wässrigen Flüssigkei-
ten von regelmäßig vier 
Stunden oder mehr pro 
Arbeitstag oder

–	 Hautkontakt mit Wasser 
oder wässrigen Flüssig-
keiten und im häufigen 
Wechsel Tragen von flüs-
sigkeitsdichten Schutz-
handschuhen (mehr als 
20 Mal pro Arbeitstag) 
oder

–	 Waschen der Hände von 
mindestens 25 Mal pro Ar-
beitstag oder

–	 Tragen von flüssigkeits-
dichten Schutzhandschu-
hen und im häufigen 
Wechsel mit Waschen der 
Hände (mehr als 10 Mal 
pro Arbeitstag),

c)	 bei Tätigkeiten mit Exposition 
gegenüber Isocyanaten, bei 
denen ein regelmäßiger Haut-
kontakt nicht ausgeschlossen 
werden kann (Anhang Teil 1 
Absatz 1 Nummer 2 Buchsta-
be d ArbMedVV),

d)	 bei Tätigkeiten mit Benutzung 
von Naturgummilatexhand-
schuhen mit mehr als 30 Mi-	
krogramm Protein je Gramm 
im Handschuhmaterial (An-
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hang Teil 1 Absatz 1 Nummer 
2 Buchstabe f ArbMedVV),

e) bei Tätigkeiten mit dermaler 
Gefährdung oder inhalativer 
Exposition mit Gesundheits-
gefährdung, verursacht durch 
Bestandteile unausgehärteter 
Epoxidharze, insbesondere 
durch Versprühen von Epoxid-
harzen (Anhang Teil 1 Absatz 
1 Nummer 2 Buchstabe g	
ArbMedVV);

2.	 Angebotsvorsorge

a)	 bei Tätigkeiten mit folgenden 
Stoffen oder deren Gemischen: 
n-Hexan, n-Heptan, 2-Butanon, 
2-Hexanon, Methanol, Etha-
nol, 2-Methoxyethanol, Benzol, 
Toluol, Xylol, Styrol, Dichlor-
methan, 1,1,1-Trichlorethan, 
Trichlorethen, Tetrachlorethen 
(Anhang Teil 1 Absatz 2 Num-
mer 2 Buchstabe c ArbMedVV),

b)	 bei Feuchtarbeit von regelmä-
ßig mehr als zwei Stunden je 
Tag (Anhang Teil 1 Absatz 2	
Nummer 2 Buchstabe e	
ArbMedVV); das entspricht ei-
ner tätigkeitsbedingten Exposi-
tion durch:

–	 Hautkontakt mit Wasser 
oder wässrigen Flüssigkei-
ten von regelmäßig mehr 
als zwei Stunden und we-
niger als vier Stunden pro 
Arbeitstag oder

–	 Hautkontakt mit Wasser 
oder wässrigen Flüssig-
keiten und im häufigen 
Wechsel Tragen von flüs-
sigkeitsdichten Schutz-

handschuhen (mehr als 10 
Mal und bis zu 20 Mal pro 
Arbeitstag) oder

–	 Waschen der Hände von 
mindestens 15 Mal und 
weniger als 25 Mal pro Ar-
beitstag oder

–	 Tragen von flüssigkeits-
dichten Schutzhandschu-
hen und im häufigen 
Wechsel mit Waschen der 
Hände (mehr als fünf Mal 
und bis zu 10 Mal pro Ar-
beitstag).

c)	 bei Tätigkeiten mit Exposition 
gegenüber Isocyanaten, bei de-
nen ein Hautkontakt nicht aus-
geschlossen werden kann (An-
hang Teil 1 Absatz 2 Nummer 2 
Buchstabe h ArbMedVV),

d)	 bei Tätigkeiten mit Exposition 
gegenüber sonstigen hautsen-
sibilisierend wirkenden Stof-
fen, für die in Abschnitt 7 Ab-
satz 2 Nummer 1 oder 2 keine 
Pflicht- oder Angebotsvorsorge 
vorgesehen ist (Anhang Teil 1 
Absatz 2 Nummer 2 Buchsta-
be k ArbMedVV).
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Anhang 1:
Beispiele für Feuchtarbeit bei Tätigkeiten mit wechselnden Arbeitsbedingungen

Die nachfolgenden Beispiele zeigen Tätigkeiten auf, bei denen Hautkontakt mit Wasser 
oder wässrigen Flüssigkeiten oder Händewaschen im Wechsel mit dem Tragen von flüs-
sigkeitsdichten Schutzhandschuhen vorkommen. Diese Tätigkeiten können den Kriterien 
für Feuchtarbeit nach Abschnitt 3.3.6 Absatz 1 Nummer 2 oder Nummer 4 oder Absatz 2 
zugeordnet werden.

Beschäftigte folgen-
der Berufsgruppen

Arbeitsbedingungen, die zu Feuchtarbeit führen können

1 Gesundheitsdienst, 
Veterinärmedizin oder 
Pflegeberufe und 
Betreuung

Tragen von flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen im 
Wechsel mit Händedesinfektion oder Händewaschen.

2 Reinigungskräfte, 
Gebäudereiniger, 
Beschäftige im Frisör-
handwerk

Tragen von flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen im 
Wechsel mit Wasserkontakt oder Händewaschen.

3 Beschäftigte an den 
Frischetheken, Flei-
schereifachverkäufer, 
Köche, Küchenhilfen

Tragen von flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen zum 
Selbstschutz (Fleischsaft, Frischfisch, Feuchtigkeit, Ge-
rüche, hautreizende Stoffe) verbunden mit häufigem 
Wechsel zwischen einzelnen Bereichen (Fleisch-, Wurst-, 
Käse- und Fisch, Obst, Gemüse) und zwischenzeitlichem 
Händewaschen.

4 Techniker und Labor-
mitarbeiter in lebens-
mittelverarbeitenden 
Betrieben

Häufiger Wechsel zwischen Hygiene- und Nichthygiene-
bereichen. Bei jedem Betreten des Hygienebereiches ist 
ein Durchlaufen der Hygieneschleuse zwingend und damit 
verbunden ein Händewaschen. Zusätzlich werden je nach 
Tätigkeit flüssigkeitsdichte Handschuhe in diesen Berei-
chen getragen.

5 Beschäftigte in 
Schlachthöfen und 
fleischverarbeitenden 
Betrieben

Tragen flüssigkeitsdichter Schutzhandschuhe unter Me-
tallringgeflechthandschuhen im Wechsel mit Händewa-
schen. In diesen Fällen kann auch bei weniger als 5 Mal 
Händewaschen pro Arbeitstag Feuchtarbeit vorliegen.

6 Beschäftigte im Zoo-
handel mit Aquarien

Tragen von flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen im 
Wechsel mit Wasserkontakt oder Händewaschen.

7 Beschäftigte im 
Medizintechnikhandel

Tragen von flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen bei 
der Reinigung und Wartung von medizinischen Geräten	
(z. B. Beatmungsgeräte, die von Kunden zurückkommen) 
im Wechsel mit Händewaschen.
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Beschäftigte folgen-
der Berufsgruppen

Arbeitsbedingungen, die zu Feuchtarbeit führen können

8 Zerspanungs-
mechaniker

Bei Tätigkeiten z. B. an CNC-Maschinen werden beim Ein-/
Ausspannen von Werkstücken üblicherweise flüssigkeits-
dichte Schutzhandschuhe getragen. Die Kontrolle der be-
arbeiteten Werkstücke auf Maßhaltigkeit wird wegen des 
erforderlichen Feingefühls meistens ohne Schutzhand-
schuhe durchgeführt. Dabei besteht Kontakt zu wasserge-
mischten Kühlschmierstoffen.

9 Dreher An konventionellen Drehmaschinen erfolgt das Ein- und 
Ausspannen der Werkstücke oft mit flüssigkeitsdichten 
Schutzhandschuhen. Während der mechanischen Bear-
beitung der Werkstücke müssen die Schutzhandschuhe 
wegen der Einzugsgefahr ausgezogen werden. Dabei be-
steht Kontakt zu wassergemischten Kühlschmierstoffen.

10 Industriemechaniker Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Maschi-
nen und Anlagen werden die Arbeiten in der Regel abhän-
gig von den Anforderungen an das Tastempfinden und die 
Feinfühligkeit abwechselnd mit oder ohne flüssigkeits-
dichte Schutzhandschuhe verrichtet. Wenn keine Schutz-
handschuhe getragen werden, kann beispielsweise Kon-
takt zu wassergemischten Kühlschmierstoffen bestehen, 
die an Maschinen- oder Anlagenteilen anhaften.

11 Beschäftigte im 
Bestattungswesen

Tragen von flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen zum 
Selbstschutz (Umgang mit Verstorbenen) im regelmäßi-
gen Wechsel mit anderen Tätigkeiten (Büro- und Organi-
sationstätigkeiten, Kundenkontakte) sofern dabei Hände-
waschen erfolgt.

12 Beschäftige im Bereich 
Fahrzeugreinigung/
Fahrzeugpflege

Beim Waschen, Reinigen und Pflegen der Fahrzeuge wer-
den abhängig von den Tätigkeiten die Arbeiten im Wechsel 
mit oder ohne flüssigkeitsdichte Schutzhandschuhe ver-
richtet. Wenn keine Schutzhandschuhe getragen werden, 
kann beispielsweise Kontakt zu Reinigungsflüssigkeiten 
bestehen.

13 Beschäftige der Kanal-
reinigung, -inspektion 
und -sanierung

Tragen von flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen zum 
Selbstschutz (Umgang mit Abwässern, Fäkalien, etc.) im 
regelmäßigen Wechsel mit anderen Tätigkeiten (Führen 
des Saugfahrzeuges, Kanalinspektion mittels Kameraun-
tersuchung, Organisationstätigkeiten etc.) sofern dabei 
Händewaschen erfolgt.



TRGS 401

500

Auf den Abdruck der Anhänge 2–9 wurde 
verzichtet.

 


